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IHRE KOMPETENTE GESUNDHEITSBERATUNG IN HAUZENBERG

BAYERWALD-APOTHEKE
Harald Schröter e. K.
Marktplatz 1 • 94051 Hauzenberg
Telefon 0 85 86 / 15 66
Telefax 0 85 86 / 63 66
e-Post schroeter.harald@t-online.de

www.bayerwald-apotheke.de

hinweis
Alle Eheschließungen, Geburten und Sterbefälle von Hauzenberger Bürgern können hier nur noch mit einer 

schriftlichen Einverständniserklärung veröffentlicht werden. Weitere Informationen erhalten Sie im Bür-

gerbüro der Stadtverwaltung Hauzenberg, Marktplatz 10, 94051 Hauzenberg, Telefon: 08586-3062.

Geburten

Bund
fürs leben

26.04.2026
Erna Wagner

Knappenweg 4,

Hauzenberg

85 Jahre

27.04.2026
Therese Michl

Niederbrünst 13,

Hauzenberg

77 Jahre

03.05.2026
Konrad Schauer

Ringstraße 11,

Hauzenberg

91 Jahre

06.05.2026
Johann Meisinger

Bayerwaldstraße 11,

Hauzenberg

80 Jahre

09.05.2026
Irmgard Schätzl

Döbling 7,

Hauzenberg

86 Jahre

11.05.2026
Alfred Anetzberger

Kusserstraße 14,

Hauzenberg

67 Jahre

12.05.2026
Rosa Winzig

Kusserstraße 14,

Hauzenberg

99 Jahre

16.04.2026
Moritz Stemp

Stefanie und

Sebastian Stemp

Bergstraße 4,

Hauzenberg

21.04.2026
Leyla Isis Dalbauer

Theresa und

Valentin Dalbauer

Ruhmannsdorf 38,

Hauzenberg

28.04.2026
Leni Rosa Bauer

Julia und

Ralph Bauer

Hauptstraße 33,

Hauzenberg

30.04.2026
Henry Krinninger

Helena und

Jonas Krinninger

Leitenmühle 6,

Hauzenberg

09.05.2026
Eva Veit und

Manuel Moosbauer

Neustift 4,

Hauzenberg

wir
trauern
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2026 NOCH BESSER2026 NOCH BESSER
• Neue Geräte
• Mehr Trainingsfl äche
• Neue Plate Loaded Area
• Neuer Look & modernisiert
• Wellness & Regeneration
• Familien-, Schüler-, Rentnertarife

Pfarrstr. 25 • 94051 Hauzenberg • Tel./WhatsApp 08586 978890      @impuls.hauzenbergTrainiere von 6 — 24 Uhr

1.100 m2
Fläche

Fitness
IMPULS Mehr als

saubere Luft.
Ein gutes
Gefühl.

Lena Bieringer
Ihre HYLA Expertin

KONTAKT:
TELEFON:  0049 170 4887462
E-MAIL:  Bieringer.lena@gmx.de
INTERNET:  www.356095.hyla-germany.de/de
 @lena_b.free 

Mach den Praxistest
Teste eines der effektivsten Luft- und Raum-

reinigungssysteme für dein Wohlbefinden und 
deutlich reduzierten Hausstaub – schon nach 

wenigen Anwendungen.
Der HYLA-Steamer (Dampfreiniger mit heißem 

Trockendampf) kann gerne mitgetestet werden. 

Luft- und
Raumreinigungssystem

bekanntmachungen

Änderung des Flächen-
nutzungsplanes mit 
Deckblatt Nr. 120 (Solarpark 
Petzenberg-Stockländer)
Bekanntmachung der fiktiven 
Genehmigung nach § 6 Abs. 5 
BauGB 

Der Stadtrat hat am 15.04.2024 das Deck-

blatt Nr. 120 zum Flächennutzungsplan 

der Stadt Hauzenberg festgestellt. Das 

Deckblatt Nr. 120 zum Flächennutzungs-

plan ist Grundlage für den vorhabenbezo-

genen Bebauungsplan „Solarpark Petzen-

berg-Stockländer“ auf den Grundstücken 

Flur-Nrn. 1340 und 1341 je Gemarkung 

Windpassing. Das Landratsamt Passau ge-

nehmigte das Deckblatt mit Bescheid vom 

20.06.2024.

Nach § 6 Abs. 5 Satz 1 BauGB ist die 

Erteilung der Genehmigung ortsüblich be-

kanntzumachen. Mit der Bekanntmachung 

wird die Flächennutzungsplanänderung 

nach § 6 Abs. 5 Satz 2 BauGB wirksam. 

Das Deckblatt Nr. 120 zum Flächen-

nutzungsplan liegt ab dem Zeitpunkt der 

Bekanntmachung im Rathaus der Stadt 

Hauzenberg, Bauamt, Marktplatz 10, 94051 

Hauzenberg, während der allgemeinen 

Öffnungszeiten, einschließlich Begrün-

dung und zusammenfassender Erklärung 

zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 

Der Flächennutzungsplan einschl. 

Begründung und zusammenfassende Er-

klärung über die Art und Weise, wie die 

Umweltbelange und die Ergebnisse der Öf-

fentlichkeits- und Behördenbeteiligung in 

dem Flächennutzungsplan berücksichtigt 

wurden, liegt ab dem Zeitpunkt der Be-

kanntmachung im Bauamt der Stadt Hau-

zenberg, Marktplatz 10, 94051 Hauzenberg, 

während der allgemeinen Öffnungszeiten 

zur Einsichtnahme aus. Dies gilt auch für 

Vorschriften, auf die im Flächennutzungs-

plan verwiesen wird, die aber nicht allge-

mein zugänglich sind. Auf Wunsch wird 

Auskunft zur Planung gegeben.

Auf die Voraussetzungen für die Gel-

tendmachung der Verletzung von Verfah-

rens- und Formvorschriften und von Män-

geln der Abwägung sowie der Rechtsfolgen 

des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach

1.	 eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 

BauGB beachtliche Verletzung der 

dort bezeichneten Verfahrens- und 

Formvorschriften und

2.	 eine unter Berücksichtigung des § 

214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verlet-

zung der Vorschriften über das Ver-

hältnis des Bebauungsplans und des 

Flächennutzungsplans und 

3.	 nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB beacht-

liche Mängel des Abwägungsvor-

gangs, wenn sie nicht innerhalb ei-

nes Jahres seit Bekanntmachung des 

Flächennutzungsplans schriftlich 

gegenüber der Stadt Hauzenberg 

geltend gemacht worden sind; der 

Sachverhalt, der die Verletzung oder 

den Mangel begründen soll, ist dar-

zulegen. 

Stadt Hauzenberg, 12.05.2026

Rudolf Hirz, 1. Bürgermeister
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Für Sie vor Ort in Hauzenberg - Am Rathaus 7

 

Weil‘s um mehr
als Geld geht.

S Sparkasse
Passau

Wir nehmen uns Zeit für Sie und Ihre Anliegen – individuell, flexibel und zukunfts-
orientiert. Nutzen Sie die Beratungs- und Servicezeiten der Sparkasse in Hauzenberg.

Unsere Beratungszeiten:
(nach Terminvereinbarung unter 0851 398-0)

Montag bis Freitag: 08:00 bis 20:00 Uhr
Samstag: 08:00 bis 12:00 Uhr

Unsere Servicezeiten:
Montag, Donnerstag und Freitag: 09:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr

Dienstag und Mittwoch: 09:00 bis 12:00 Uhr

sparkasse-passau.de

Aufstellung des 
Bebauungsplans 
„Solarpark Petzenberg-
Stockländer“
Bekanntmachung Satzungs-
beschluss und Inkrafttreten

Nach Durchführung des Beteiligungsver-

fahren mit Abwägung der eingegangenen 

Stellungnahmen und Einwendungen, be-

schloss der Bauausschuss in der Sitzung 

vom 16.09.2025 gemäß § 10 Abs. 1 BauGB 

den Bebauungsplan „Solarpark Petzen-

berg-Stockländer“ als Satzung. 

Der Satzungsbeschluss § 10 Abs. 3 

Baugesetzbuch (BauGB) wird hiermit 

ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser 

Bekanntmachung tritt der Bebauungs-

plan in Kraft. Die Bekanntmachung tritt 

an die Stelle der sonst für Satzungen vor-

geschriebenen Veröffentlichung.

Der Bebauungsplan einschl. Be-

gründung und zusammenfassende Erklä-

rung über die Art und Weise, wie die Um-

weltbelange und die Ergebnisse der Öf-

fentlichkeits- und Behördenbeteiligung 

in dem Bebauungsplan berücksichtigt 

wurden, liegt ab dem Zeitpunkt der Be-

kanntmachung im Bauamt der Stadt 

Hauzenberg, Marktplatz 10, 94051 Hau-

zenberg, während der allgemeinen Öff-

nungszeiten zur Einsichtnahme aus. Dies 

gilt auch für Vorschriften, auf die im Be-

bauungsplan verwiesen wird, die aber 

nicht allgemein zugänglich sind. Auf 

Wunsch wird Auskunft zur Planung ge-

geben.

Auf die Voraussetzungen für die 

Geltendmachung der Verletzung von 

Verfahrens- und Formvorschriften und 

von Mängeln der Abwägung sowie die 

Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird 

hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach

1.	 eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 

BauGB beachtliche Verletzung der 

dort bezeichneten Verfahrens- und 

Formvorschriften,

2.	 eine unter Berücksichtigung des § 

214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verlet-

zung der Vorschriften über das Ver-

hältnis des Bebauungsplans und des 

Flächennutzungsplans,

3.	 nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB beacht-

liche Mängel des Abwägungsvor-

gangs und 

4.	 nach § 214 Abs. 2a BauGB im be-

schleunigten Verfahren beachtliche 

Fehler,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 

Bekanntmachung des Bebauungsplans 

schriftlich gegenüber der Gemeinde gel-

tend gemacht worden sind; der Sachver-

halt, der die Verletzung oder den Mangel 

begründen soll, ist darzulegen. Außer-

dem wird auf die Vorschriften des § 44 

Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 

hingewiesen. Danach erlöschen Entschä-

digungsansprüche für nach den §§ 39 bis 

42 BauGB eingetretene Vermögensnach-

teile, wenn nicht innerhalb von drei Jah-

ren nach Ablauf des Kalenderjahres, in 

dem die Vermögensnachteile eingetreten 

sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbei-

geführt wird.

Stadt Hauzenberg, 12.05.2026

Rudolf Hirz, 1. Bürgermeister

Dorferneuerung Haag, 
Stadt Hauzenberg, 
Landkreis Passau
Geringfügige Änderung des Verfah-
rensgebietes

Das Amt für Ländliche Entwicklung Nieder-

bayern hat mit Beschluss vom 06.05.2026 

das Verfahrensgebiet des oben genannten 

Verfahrens geändert.

Der Beschluss und die 5. Änderungs-

karte zur Gebietskarte sind in der Verwal-

tung der Stadt Hauzenberg, Marktplatz 10, 

94051 Hauzenberg, vom 16.06.2026 mit 

30.06.2026 ausgelegt und können dort 

während der Dienststunden eingesehen 

werden.

 	 Der Beschluss und die 5. Ände-

rungskarte zur Gebietskarte können in-

nerhalb von vier Monaten nach dem Zeit-

punkt dieser öffentlichen Bekanntma-
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IHR ZUGANG ZUR
ERFOLGREICHEN, REGIONALEN
WERBUNG!

Reservierung & Buchung:
Katharina Zeller, Tel. 0151 - 24 10 39 99 
werbung@ui-hauzenberg.de

www.ui-hauzenberg.de 
chung auch auf der Internetseite des Amtes 

für Ländliche Entwicklung Niederbayern un-

ter dem Link „Änderung des Verfahrensgebie-

tes“ eingesehen werden:

www.ale-niederbayern.bayern.de/132623/

index.php.
Stadt Hauzenberg, 15.05.2026

Rudolf Hirz, 1. Bürgermeister

Satzung zur Regelung von Fragen des 
örtlichen Gemeindeverfassungsrechts 
(Hauptsatzung)

Die Stadt Hauzenberg erlässt aufgrund der Art.20 a Abs. 1 Satz 

2 und Abs. 2, 23, 32, 33, 34 Abs. 2 und 4, 35 Abs. 1 Satz 2, 40, 41, 

88 und 103 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern 

(GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 

(GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I) folgende Satzung:

§ 1 Zusammensetzung des Stadtrats

Der Stadtrat besteht aus dem berufsmäßigen ersten Bürger-

meister (§ 4) und 24 ehrenamtlichen Mitgliedern.

§ 2 Ausschüsse

(1) Der Stadtrat bestellt zur Mitwirkung bei der Erledigung seiner 

Aufgaben folgende ständige Ausschüsse:

a)	 den Haupt- und Finanzausschuss, bestehend aus dem Vor-

sitzenden und 10 ehrenamtlichen Stadtratsmitgliedern,

b)	 den Bauausschuss, bestehend aus dem Vorsitzenden und 	

10 ehrenamtlichen Stadtratsmitgliedern,

c)	 den Wirtschafts-, Struktur- und Umweltausschuss, beste-

hend aus dem Vorsitzenden und 10 ehrenamtlichen Stadt-

ratsmitgliedern,

d)	 den Rechnungsprüfungsausschuss, bestehend aus 6 Mit-

gliedern des Stadtrats.

(2) ¹Den Vorsitz in den in Absatz 1 Buchst. a bis c. genannten 

Ausschüssen führt der erste Bürgermeister, einer seiner Stell-

vertreter oder ein vom ersten Bürgermeister bestimmtes Stadt-

ratsmitglied. ²Den Vorsitz im Rechnungsprüfungsausschuss 

führt ein vom Stadtrat bestimmtes Ausschussmitglied.

(3) ¹Die Ausschüsse sind vorberatend tätig, soweit die Ge-

schäftsordnung dies vorsieht und der Stadtrat selbst zur Ent-

scheidung zuständig ist. ²Im Übrigen beschließen sie anstelle 

des Stadtrats (beschließende Ausschüsse). 

(4) Das Aufgabengebiet der Ausschüsse im Einzelnen ergibt 

sich aus der Geschäftsordnung, soweit es nicht durch gesetz-

liche Bestimmungen festgelegt ist. 

§ 3 Tätigkeit der ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder;

	 Entschädigung; Ortssprecher

(1) ¹Die Tätigkeit der ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder erstreckt 

sich auf die Mitwirkung bei den Beratungen und Entscheidungen 

des Stadtrats und seiner Ausschüsse. ²Außerdem können einzel-

nen Mitgliedern besondere Verwaltungs- und Überwachungsbe-
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§ 6 Inkrafttreten

¹Diese Satzung tritt am 01.05.2026 in Kraft. ²Gleichzeitig tritt 

die Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeinde-

verfassungsrechts vom 19.05.2020 außer Kraft. 

Hauzenberg, 19.05.2026

Rudolf Hirz, 1. Bürgermeister

Geschäftsordnung für
den stadtrat der stadt hauzenberg

Der Stadtrat der Stadt Hauzenberg gibt sich aufgrund des Art. 

45 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 

(GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 5 Abs. 

2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 737), folgende 

Geschäftsordnung:

A. Die Gemeindeorgane und ihre Aufgaben

I. DER STADTRAT
§ 1		 Zuständigkeit im Allgemeinen

(1) Der Stadtrat beschließt über alle Angelegenheiten des eige-

nen und des übertragenen Wirkungskreises, soweit sie nicht 

ausdrücklich beschließenden Ausschüssen übertragen sind oder 

aufgrund Gesetz bzw. einer Übertragung durch den Stadtrat in 

die Zuständigkeit des ersten Bürgermeisters fallen.

(2) ¹Der Stadtrat überträgt die in § 7 genannten Angelegenheiten 

vorberatenden Ausschüssen zur Vorbereitung der Stadtratsent-

scheidungen und die in § 8 genannten Angelegenheiten be-

schließenden Ausschüssen zur selbstständigen Erledigung. ²Er 

kann sich die Behandlung und Entscheidung im Einzelfall vor-

behalten, wenn das die Bedeutung der Angelegenheit erfordert. 

§ 2	 Aufgabenbereich des Stadtrats

Der Stadtrat ist insbesondere für folgende Angelegenheiten zu-

ständig:

	 1.	 die Beschlussfassung zu Bestands- oder Gebietsänderungen 

		  der Stadt und zu Änderungen des Namens der Stadt oder eines 

		  Stadtteils (Art. 2 und 11 GO),

	 2.	 die Entscheidung über Ehrungen, insbesondere die Verleihung 

		  und die Aberkennung der Ehrenbürgerwürde (Art. 16 GO),

	 3.	 die Bildung und die Zusammensetzung der Ausschüsse sowie 

		  die Zuteilung der Aufgaben an diese (Art. 32, 33 GO),

	 4. 	 die Aufstellung von Richtlinien für laufende Angelegenheiten 

 		  nach Art. 37 Abs. 1 Satz 2 GO,

	 5. 	 die Verteilung der Geschäfte unter den Stadtratsmitgliedern 

		  (Art. 46 Abs. 1 Satz 2 GO),

	 6. 	 die Wahlen (Art. 51 Abs. 3 und 4 GO),

	 7. 	 die Beschlussfassung über Angelegenheiten, zu deren Erle- 

		  digung die Stadt der Genehmigung bedarf (z. B. aufgrund 

fugnisse nach näherer Vorschrift der Geschäftsordnung übertra-

gen werden. 

(2) Die ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder erhalten für ihre 

Tätigkeit als Entschädigung einen Pauschalbetrag von monat-

lich 20,00 € sowie ein Sitzungsgeld von je 50,00 € für die not-

wendige Teilnahme an Sitzungen des Stadtrates oder eines 

Ausschusses. Die ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder des 

Rechnungsprüfungsausschusses erhalten für jede angefangene 

Stunde der Rechnungsprüfung ein Sitzungsgeld von je 25,00 €.

(3) ¹Nachgewiesene Kosten für eine notwendige Betreuung von 

im Haushalt der ehrenamtlich tätigen Gemeinderatsmitglie-

dern lebenden

a) 	 Kindern, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet 

haben,

b) 	Kindern mit Behinderung, die auf Hilfe angewiesen sind, 

oder

c) 	 Angehörige im Sinne von Art. 20 Abs. 5 BayVwVfG mit 

festgestelltem Pflegegrad nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Elftes 

Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI)

werden bis zu einem Höchstbetrag von 15,00 € für jede volle Stun-

de der Sitzungsdauer ersetzt, jedoch maximal bis zu einem Ge-

samtbetrag von 50,00 €; für Personen, denen eine Entschädigung 

nach Satz 3 zusteht, gilt dies nur, soweit die erstattungsfähigen 

Betreuungskosten diese Entschädigung übersteigen. ²Die Ersatz-

leistungen nach diesem Absatz werden nur auf Antrag gewährt.

³Stadtratsmitglieder, die gemäß § 25 der Geschäftsordnung des 

Stadtrates (2026–2032) von einer elektronischen Einladung Ge-

brauch machen, erhalten zur Anschaffung und Unterhalt entspre-

chender Hardware (z. B. Tablet-PC) zusätzlich eine einmalige IT-

Pauschale in Höhe von 800,00 €. 

(3) Für höchstens 12 Fraktionssitzungen jährlich wird ein Sit-

zungsgeld von pauschal 30,00 € je Sitzung gewährt.

(4) Die Fraktionssprecher/innen erhalten neben der Entschä-

digung nach Abs. 1-3 eine monatliche Aufwandsentschädigung 

nach folgender Regelung:

	— 40,00 € Grundbetrag je Monat

	— Zusätzlich für jede Fraktionssprechersitzung 50,00 €.

(5) Die ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder erhalten für aus-

wärtige Tätigkeit Reisekosten und Tagegelder nach den Be-

stimmungen des Bayerischen Reisekostengesetzes. 

(6) Für die von der Stadt Hauzenberg zur Mitarbeit in Arbeits-

kreisen und Projektgruppen entsandten ehrenamtlichen Stadt-

ratsmitglieder wird eine pauschale Entschädigung von 50,00 € 

je Treffen vergütet. Diese Regelung gilt nicht für weitere Bür-

germeister und Bürgermeisterinnen. 

§ 4 Erster Bürgermeister

Der erste Bürgermeister ist Beamter auf Zeit.

§ 5 Weitere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister

Die weiteren Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind Eh-

renbeamte.
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		  haushaltsrechtlicher Bestimmungen der GO oder Genehmi- 

		  gungsvorbehalte nach KAG, BauGB, KommZG), 

	 8. 	 den Erlass, die Änderung und die Aufhebung von Satzungen 

		  und Verordnungen; ausgenommen alle Bebauungspläne ab 

		  dem Zeitpunkt nach dem Aufstellungsbeschluss durch den 

		  Stadtrat und alle sonstigen Satzungen nach den Vorschriften 

		  des Ersten Kapitels des Baugesetzbuchs sowie alle örtlichen  

		  Bauvorschriften im Sinn des Art. 81 BayBO, auch in den Fällen  

		  des Art. 81 Abs. 2 BayBO,

	 9. 	 die Beschlussfassung über die allgemeine Regelung der Be- 

		  züge der Gemeindebediensteten und über beamten-, besol- 

		  dungs-, versorgungs- und disziplinarrechtliche Angelegen- 

		  heiten der Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister, soweit  

		  nicht das Gesetz über kommunale Wahlbeamte und Wahlbe- 

		  amtinnen oder das Bayerische Disziplinargesetz etwas ande- 

		  res bestimmen,

	10. 	 die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und über die  

		  Nachtragshaushaltssatzungen (Art. 65 und 68 GO),

	11. 	 die Beschlussfassung über den Finanzplan (Art. 70 GO),

	12. 	 die Feststellung der Jahresrechnung und der Jahresabschlüs- 

		  se der Eigenbetriebe und der Krankenhäuser mit kaufmän- 

		  nischem Rechnungswesen sowie die Beschlussfassung über 

		  die Entlastung (Art. 102 GO),

	13. 	 die Entscheidungen im Sinne von Art. 96 Abs. 1 Satz 1 GO über  

		  gemeindliche Unternehmen,

	14. 	 die hinsichtlich der Eigenbetriebe dem Stadtrat im Übrigen 

		  gesetzlich vorbehaltenen Angelegenheiten (Art. 88 GO),

	15. 	 die Benennung und Abberufung der Feuerwehrkomman- 

		  dantin oder des Feuerwehrkommandanten,

	16. 	 die Entscheidung über die Zulässigkeit eines Bürgerbegeh- 

		  rens (Art. 18 a Abs. 8 GO) und die Durchführung eines Bür- 

		  gerentscheids (Art. 18 a Abs. 2, Abs. 10 GO), 

	17. 	 die allgemeine Festsetzung von Abgaben, Tarifen und Ent- 

		  gelten, 

	18. 	 die Entscheidung über Ernennung, Beförderung, Abord- 

		  nung, Versetzung, Zuweisung an eine Einrichtung, Ruhe- 

		  standsversetzung und Entlassung der Beamtinnen und Be- 

		  amten ab Besoldungsgruppe A9, soweit diese Befugnisse 

		  nicht auf einen Ausschuss übertragen sind,

	19.	 die Entscheidung über Einstellung, Höhergruppierung (nicht  

		  nur vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tä- 

		  tigkeit), Abordnung, Versetzung, Zuweisung an einen 

		  Dritten, Beschäftigung mittels Personalgestellung und 

		  Entlassung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ab 

		  Entgeltgruppe 9a des TVöD oder ab einem entsprechenden 

		  Entgelt, soweit diese Befugnisse nicht auf einen Ausschuss 

		  übertragen sind,

	20.	 die Entscheidung über Altersteilzeit der Stadtbediensteten,

	21.	 die Beschlussfassung über die Beteiligung an Zweckverbän- 

		  den und, soweit hoheitliche Befugnisse übertragen werden, 

		  über den Abschluss von Zweckvereinbarungen, 

	22.	 die grundsätzlichen Angelegenheiten gemeindlicher Planun 

		  gen, z. B. der Bauleitplanung, der Ortsplanung, der Land- 

		  schaftsplanung und der Regional- und Landesplanung, der 

		  Gewässerplanung und gemeindeübergreifender Planungen 

		  und Projekte, ausgenommen die ausdrücklich auf Ausschüs- 

		  se übertragenen Angelegenheiten,

	23.	 die Namensgebung für Schulen und sonstige öffentliche 

		  Einrichtungen, 

	24.	 der Vorschlag, die Entsendung und die Abberufung von 

		  Vertreterinnen und Vertretern der Stadt in andere Organisa- 

		  tionen und Einrichtungen,

	25.	 die Beschlussfassung über die Vereinbarung einer kommu- 

		  nalen Partnerschaft,

	26.	 die grundsätzlichen Angelegenheiten gemeindlich verwal- 

		  teter Stiftungen, insbesondere Änderungen des Stiftungs- 

		  zwecks,

	27.	 die Angelegenheiten der Sparkassen, soweit die Stadt als 

		  Träger zur Mitwirkung betroffen ist.

II. DIE STADTRATSMITGLIEDER

§ 3 	 Rechtsstellung der ehrenamtlichen Gemeinderatsmit-	

glieder, Befugnisse

(1) Stadtratsmitglieder üben ihre Tätigkeit nach ihrer freien, nur 

durch die Rücksicht auf das öffentliche Wohl bestimmten Über-

zeugung aus und sind an Aufträge nicht gebunden.

(2) Für die allgemeine Rechtsstellung der Stadtratsmitglieder 

(Teilnahmepflicht, Sorgfalts- und Verschwiegenheitspflicht, Ge-

heimhaltungspflicht, Ausschluss wegen persönlicher Beteili-

gung, Geltendmachung von Ansprüchen Dritter, Ablehnung, 

Niederlegung und Verlust des Amtes) gelten die Art. 48 Abs. 1, 

Art. 20 Abs. 1 mit 3, Art. 56a, Art. 49, 50, 48 Abs. 3 GO sowie Art. 

47 bis Art. 49 Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz.

(3) Der Stadtrat kann zur Vorbereitung seiner Entscheidungen 

durch besonderen Beschluss einzelnen seiner Mitglieder be-

stimmte Aufgabengebiete (Referate) zur Bearbeitung zuteilen 

und sie insoweit mit der Überwachung der gemeindlichen Ver-

waltungstätigkeit betrauen (Art. 46 Abs. 1 Satz 2, Art. 30 Abs. 3 

GO).

(4) Zur Ausübung von Verwaltungsbefugnissen sind Stadtrats-

mitglieder nur berechtigt, soweit ihnen der erste Bürgermeister 

im Rahmen der Geschäftsverteilung nach Anhörung der weiteren 

Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister einzelne seiner Befug-

nisse (§§ 12 bis 16) überträgt (Art. 39 Abs. 2 GO). 

(5) ¹Stadtratsmitglieder, die eine Tätigkeit nach Absatz 3 oder 4 

ausüben, haben ein Recht auf Akteneinsicht innerhalb ihres Auf-

gabenbereichs. ²Zur Vorbereitung von Tagesordnungspunkten 

der nächsten Sitzung erhält jedes Stadtratsmitglied nach vorhe-

riger Terminvereinbarung das Recht zur Einsicht in die entschei-

dungserheblichen Unterlagen, sofern Gründe der Geheimhal-

tung nicht entgegenstehen. ³Im Übrigen haben Stadtratsmitglie-

der ein Recht auf Akteneinsicht, wenn sie vom Stadtrat durch 

Beschluss mit der Einsichtnahme beauftragt werden. 4Das Ver-

langen zur Akteneinsicht ist gegenüber der ersten Bürgermeis-

terin oder dem ersten Bürgermeister geltend zu machen.
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Stadtrat bildenden Fraktionen und Gruppen unter Berücksich-

tigung von Ausschussgemeinschaften gemäß ihren Vorschlä-

gen nach dem Verhältnis ihrer Stärke vertreten (Art. 33 Abs. 1 

Satz 2 GO). ²Die Sitze werden nach dem Verfahren Sainte-La-

guë/Schepers verteilt. ³Dabei wird die Zahl der Stadtratssitze 

jeder Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft nachein-

ander so lange durch 1, 3, 5, 7 und so weiter geteilt, bis so viele 

Teilungszahlen ermittelt sind, wie Ausschusssitze zu vergeben 

sind. 4Jeder Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft 

wird sodann der Reihe nach so oft ein Sitz zugeteilt, wie sie je-

weils die höchste Teilungszahl aufweist. 5Haben Fraktionen, 

Gruppen oder Ausschussgemeinschaften den gleichen An-

spruch auf einen Ausschusssitz, so entscheidet das Los.

 6Wird durch den Austritt oder Übertritt von Stadtratsmitglie-

dern das ursprüngliche Stärkeverhältnis der im Stadtrat ver-

tretenen Fraktionen und Gruppen verändert, so sind diese Än-

derungen nach den Sätzen 2 bis 4 auszugleichen; haben danach 

Fraktionen, Gruppen oder Ausschussgemeinschaften den glei-

chen Anspruch auf einen Ausschusssitz, so entscheidet das Los. 
7Das in Satz 2 festgelegte Verfahren ist ausgeschlossen, wenn 

die Sitzverteilung im Einzelfall zu einer Überaufrundung einer 

Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft zu Lasten einer 

anderen führt und diese Überaufrundung durch alternative 

Verfahren (Hare-Niemeyer oder d’Hondt) vermieden wird, 

ohne dass jene Verfahren zu einer Unterrepräsentation anderer 

Fraktionen, Gruppen oder Ausschussgemeinschaften in Bezug 

auf deren rechnerische Sitzanteile führen. 8Eine Überaufrun-

dung im Sinne von Satz 7 liegt vor, wenn das Berechnungsver-

fahren bei einer Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft 

eine Aufrundung um mehr als 0,99 der dieser nach der strengen 

Proportionalberechnung zustehenden Anzahl der Ausschuss-

sitze bewirkt oder bewirken kann. 9Bei Anwendung des alter-

nativen Verfahrens nach Hare-Niemeyer wird die Zahl der 

Stadtratssitze jeder Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemein-

schaft mit der Zahl der zu vergebenden Ausschusssitze multi-

pliziert und durch die Gesamtzahl der Stadtratssitze geteilt; 

jede Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft erhält zu-

nächst so viele Sitze, wie ganze Zahlen auf sie entfallen; die 

weiteren zu vergebenden Sitze sind in der Reihenfolge der 

höchsten Zahlenbruchteile, die sich bei der Berechnung erge-

ben, auf die Fraktionen, Gruppen oder Ausschussgemeinschaf-

ten zu verteilen. 10Bei Anwendung des alternativen Verfahrens 

nach d‘Hondt wird die Zahl der Stadtratssitze jeder Fraktion, 

Gruppe oder Ausschussgemeinschaft nacheinander so lange 

durch 1, 2, 3, 4 und so weiter geteilt, bis so viele Teilungszahlen 

ermittelt sind, wie Ausschusssitze zu vergeben sind; jeder Frak-

tion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft wird sodann der Rei-

he nach so oft ein Sitz zugeteilt, wie sie jeweils die höchste 

Teilungszahl aufweist.

(2) Für jedes Ausschussmitglied werden für den Fall seiner Ver-

hinderung auf Vorschlag der Fraktion, Gruppe oder Ausschuss-

gemeinschaft eine erste und eine zweite Stellvertretung na-

mentlich bestellt.

§ 4	 Umgang mit Dokumenten und elektronischen Medien

(1) ¹Der Verschwiegenheitspflicht unterfallende schriftliche 

und elektronische Dokumente sind so aufzubewahren, dass sie 

dem unbefugten Zugriff Dritter entzogen sind. ²Im Umgang mit 

solchen Dokumenten beachten die Stadtratsmitglieder Geheim-

haltungsinteressen und den Datenschutz. ³Werden diese Do-

kumente für die Tätigkeit als Stadtratsmitglied nicht mehr be-

nötigt, sind sie zurückzugeben oder datenschutzkonform zu 

vernichten bzw. zu löschen.

(2) ¹Beschlussvorlagen sind interne Ausarbeitungen der Ver-

waltung für den Stadtrat. ²Eine Veröffentlichung der Be-

schlussvorlagen und weiterer Sitzungsunterlagen durch Stadt-

ratsmitglieder ist nur zulässig, wenn der erste Bürgermeister 

und der Stadtrat unter Berücksichtigung des Datenschutzes zu-

gestimmt haben und die Unterlagen nur Tatsachen enthalten, 

die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Ge-

heimhaltung bedürfen. ³Die Veröffentlichung von Beschluss-

vorlagen und weiteren Sitzungsunterlagen zu nichtöffentlichen 

Sitzungen ist nicht zulässig. 

(3) Die Stadtratsmitglieder, die über die technischen Voraus-

setzungen zum Versenden und Empfangen elektronischer Post 

verfügen, können dem ersten Bürgermeister schriftlich eine 

elektronische Adresse mitteilen, an die Einladungen im Sinne 

des § 25 übersandt bzw. von der Anträge im Sinne des § 26 ver-

sandt werden.

(4) ¹Die Nutzung elektronischer Medien während der Sitzung 

darf nur erfolgen, soweit durch sie eine aktive Sitzungsteilnah-

me nicht gefährdet und der Sitzungsverlauf nicht gestört wird. 

²Für die Fertigung von Ton- und Bildaufnahmen durch Stadt-

ratsmitglieder gilt § 21 Abs. 2 Sätze 3 und 4 entsprechend.

§ 5	 Fraktionen, Ausschussgemeinschaften

(1) ¹Stadtratsmitglieder können sich zur Erreichung gemeinsa-

mer Ziele zu Fraktionen zusammenschließen. ²Eine Fraktion 

muss mindestens zwei Mitglieder haben. ³Die Bildung und Be-

zeichnung der Fraktionen sowie deren Vorsitzende und ihre 

Stellvertretung sind dem ersten Bürgermeister mitzuteilen; 

dieser unterrichtet den Stadtrat. 4Satz 3 gilt entsprechend für 

während der Wahlzeit eintretende Änderungen des Stärkever-

hältnisses der Fraktionen und Gruppen (Art. 33 Abs. 3 GO).

(2) ¹Einzelne Stadtratsmitglieder und kleine Gruppen oder 

Fraktionen, die aufgrund ihrer eigenen Stärke keine Vertretung 

in den Ausschüssen erreichen würden, können sich zur Ent-

sendung gemeinsamer Vertreter in die Ausschüsse zusammen-

schließen (Ausschussgemeinschaften; Art. 33 Abs. 1 Satz5 GO). 

²Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.

III. DIE AUSSCHÜSSE

1. Allgemeines
§ 6	 Bildung, Vorsitz, Auflösung

(1) ¹In den Ausschüssen nach § 2 der Satzung zur Regelung von 

Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts sind die den 
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	 von Steuern, Beiträgen und Gebühren sowie von sons- 

	 tigen Forderungen bis zu folgenden Beträgen im Einzel- 

	 fall:

			   · Erlass� 75.000,00 € 

			   · Niederschlagung� 100.000,00 € 

			   · Stundung� 100.000,00 € 

			   · Aussetzung der Vollziehung� 100.000,00 € 

—	 die Entscheidung über überplanmäßige Ausgaben bis zu 

	 einem Betrag von 100.000,00 € und über außerplanmä- 

	 ßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 50.000,00 € im 

 	 Einzelfall, soweit sie unabweisbar sind und die Deckung 

	 gewährleistet ist (Art. 66 Abs. 1 Satz 1 GO), 

—	 Entscheidung jeder Art mit finanziellen Auswirkungen 

	 für die Stadt, insbesondere der Abschluss von Verträgen 

	 und sonstiger Rechtsgeschäfte sowie die Wahrnehmung 

 	 von Rechten und Pflichten der Stadt, bis zu einem Be-	

	 trag oder – falls dieser nicht feststeht – einer Wertgren 

	 ze oder einem geschätzten Auftragswert von 150.000,00 €, 

—	 die Gewährung von Zuschüssen, auch in der Form unent- 

	 geltlicher Nutzungsüberlassung von Räumen, an Vereine 

	 und Verbände bis zu einem Betrag von 100.000 € je Ein- 

	 zelfall,

—	 Grundsätze für Geldanlagen, für Kreditaufnahmen und für  

	 den An- und Verkauf von Wertpapieren, 

b. Personalangelegenheiten der gemeindlichen Beamtinnen 

und Beamten ab Besoldungsgruppe A9 bis Besoldungs-

gruppe 12 und der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

ab Entgeltgruppe 9a des TVöD oder ab einem entsprechen-

den Entgelt bis Entgeltgruppe 12 des TVöD oder einem ent-

sprechenden Entgelt mit Ausnahme der Bürgermeisterin-

nen und Bürgermeister; die Befugnisse nach Art. 43 Abs. 1 

Satz 1 GO werden insoweit hiermit vom Stadtrat übertra-

gen (Art. 43 Abs. 1 Satz 2 GO),

c. personenbezogene Entscheidungen, zu denen die Stadt in 

sonstiger Weise berufen ist, z.B. die Benennung und Abbe-

rufung der oder des behördlichen Datenschutzbeauftrag-

ten usw.,

d. die Beschaffung von Dienstfahrzeugen für Bürgermeiste-

rinnen und Bürgermeister,

e. Abschluss von Zweckvereinbarungen ohne Befugnisüber-

tragungen,

soweit nicht der erste Bürgermeister dafür zuständig ist.

2.		  Bauausschuss:

a. 	Erlass, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen 

und sonstigen Satzungen nach den Vorschriften des Ersten 

Kapitels des Baugesetzbuchs sowie alle örtlichen Bauvor-

schriften im Sinne des Art. 81 BayBO, auch in den Fällen 

des Art. 81 Abs. 2 BayBO, 

b.	 Erteilung der Zustimmung nach § 36a BauGB für die nach-

stehenden Wohnbauvorhaben: 

—	 Wohnbauvorhaben mit Befreiungen nach § 31 Absatz 3 

(3) ¹Den Vorsitz in den Ausschüssen führt der erste Bürger-

meister, einer seiner Stellvertretungen oder ein vom ersten 

Bürgermeister bestimmtes Stadtratsmitglied (Art. 33 Abs. 2 

Satz 1 GO). ²Ist die den Vorsitz übernehmende Person bereits 

Mitglied des Ausschusses, nimmt deren Stellvertretung für die 

Dauer der Übertragung den Sitz im Ausschuss ein (Art. 33 Abs. 

2 Satz 2 GO). ³Den Vorsitz im Rechnungsprüfungsausschuss 

führt ein vom Stadtrat bestimmtes Ausschussmitglied (Art. 103 

Abs. 2 GO).

(4) Der Stadtrat kann Ausschüsse jederzeit auflösen (Art. 32 

Abs. 5 GO); das gilt nicht für Ausschüsse, die gesetzlich vorge-

schrieben sind.

(5) Für die Bestellung von Vertretern in Zweckverbänden gilt 

Abs. 1 entsprechend.

2. Aufgaben der Ausschüsse 
§ 7	 Vorberatende Ausschüsse

(1) ¹Vorberatende Ausschüsse haben die Aufgabe, die ihnen 

übertragenen Gegenstände für die Beratung in der Vollver-

sammlung des Stadtrats vorzubereiten und einen Beschluss-

vorschlag zu unterbreiten. ²Berührt eine Angelegenheit das Ar-

beitsgebiet mehrerer vorberatender Ausschüsse, können diese 

zu gemeinsamen Sitzungen zusammentreten.

(2) Es werden folgende vorberatende Ausschüsse mit nachste-

hendem Aufgabenbereich gebildet: 

1.	 Haupt- und Finanzausschuss:

a.	 Vorbereitung der Haushaltssatzung und der Nachtrags-

haushaltssatzung einschließlich Anlagen und Bestand-

teilen

§ 8	 Beschließende Ausschüsse

(1) Beschließende Ausschüsse erledigen die ihnen übertragenen 

Angelegenheiten selbstständig anstelle des Stadtrats.

(2) ¹Die Entscheidungen beschließender Ausschüsse stehen un-

beschadet Art. 88 GO unter dem Vorbehalt der Nachprüfung durch 

den Stadtrat. ²Eine Nachprüfung muss nach Art. 32 Abs. 3 GO 

erfolgen, wenn der erste Bürgermeister oder ihre Stellvertretung 

im Ausschuss, ein Drittel der stimmberechtigten Ausschussmit-

glieder oder ein Viertel der Stadtratsmitglieder die Nachprüfung 

durch den Stadtrat beantragt. ³Der Antrag muss schriftlich, spä-

testens am siebten Tag nach der Ausschusssitzung beim ersten 

Bürgermeister eingehen. 4Soweit Beschlüsse die Rechte Dritter 

berühren, werden sie erst nach Ablauf einer Frist von einer Woche 

wirksam. 

(3) Die beschließenden Ausschüsse haben im Einzelnen folgen-

de Aufgabenbereiche:

1.	 Haupt- und Finanzausschuss:

a. Angelegenheiten mit finanziellen Auswirkungen für die 

Stadt, soweit sie keinem anderen Ausschuss übertragen 

sind:

—	 die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln bis zu		

		 einem Betrag von  250.000,00 € im Einzelfall,

—	 der Erlass, die Niederschlagung, die Stundung und die 

	 Aussetzung der Vollziehung von Abgaben, insbesondere 
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		 BauGB, solange der „Grundgedanke des Bebauungs- 

		 plans“ gewahrt bleibt. 

—	 Wohnbauvorhaben mit Abweichungen nach § 34 Absatz 

		 3b BauGB, wenn sich das Vorhaben dem Grunde nach 

		 einfügt (Ausnahmen vom Gebot der Einfügung in die 

		 nähere Umgebung, um Nachverdichtung zu fördern) In- 

		 nenbereich. 

c. Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 

BauGB, der Zustimmung nach § 36a BauGB und sonstiger 

Zustimmungen zu Bauvorhaben sowie Umweltverträglich-

keitsprüfungen

d. Vergabe von Aufträgen für Bauvorhaben der Gemeinde bis 

zu einer Wertgrenze von 250.000,00 €,

e. Wahrnehmung der Beteiligtenrechte in Raumordnungs- 

und Planfeststellungsverfahren sowie in der Bauleitpla-

nung anderer Gemeinden,

f. 	 Ausübung von Vorkaufsrechten, 

g. grundsätzliche Fragen des Straßenverkehrsrechts, Ver-

kehrsplanungen,

h. 	Entscheidungen über Widmungen, Straßennamen, Umstu-

fungen oder Einziehungen nach Straßen- und Wegerecht,

i. 	 Umlegungsverfahren, Grenzregelungsverfahren, sowie 

Grundstücksangelegenheiten, 

j. 	 Abschluss von städtebaulichen Verträgen und Erschlie-

ßungsverträgen,

soweit nicht der erste Bürgermeister dafür zuständig ist.

3. 		 Wirtschafts- Struktur und Umweltausschuss

a. Angelegenheiten der Wirtschafts- und Tourismusförde-

rung, Regional- und Landesplanung, Fragen der Stadt- und 

Dorfentwicklung einschließlich Baumaßnahmen der Stadt, 

des Denkmalschutzes und der Ortspflege, Stadtentwick-

lungsplanung, kulturelle Angelegenheiten,

b. Angelegenheiten des Natur- und Umweltschutzes, 

c. Entscheidungen in Mobilfunkangelegenheiten, 

d. Entscheidungen jeder Art im übertragenen Aufgabenbe-

reich mit finanziellen Auswirkungen für die Gemeinde, 

insbesondere der Abschluss von Verträgen und sonstiger 

Rechtsgeschäfte sowie die Wahrnehmung von Rechten 

und Pflichten der Gemeinde, bis zu einer Wertgrenze 

von 250.000,00 € im Einzelfall.

soweit nicht der erste Bürgermeister dafür zuständig ist.

(4) Bei wiederkehrenden Leistungen ist für die Bemessung von 

Beträgen oder Wertgrenzen nach Abs. 3 der Zeitraum maßgeb-

lich, für den die rechtliche Bindung bestehen soll; ist dieser 

Zeitraum nicht bestimmbar, so ist der fünffache Jahresbetrag 

anzusetzen.

§ 9 	 Rechnungsprüfungsausschuss

Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft die Jahresrechnung 

und die Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und der Kranken-

häuser mit kaufmännischem Rechnungswesen (örtliche Rech-

nungsprüfung, Art. 103 Abs. 1 GO).

§ 10 	Fraktionssprecherrunde

¹Die Fraktionssprecherrunde ist ein beratendes und vermitteln-

des Gremium. ²Sie besteht aus den Fraktionsvorsitzenden jeder 

Fraktion sowie des ersten Bürgermeisters, dem zweiten und 

dritten Bürgermeister. ³Es werden grundsätzliche Themen der 

laufenden Verwaltung (Sach- und Personalangelegenheiten) 

diskutiert und den jeweils zuständigen Organen/Gremien Emp-

fehlungen gegeben. 4Ferner werden im Rahmen der Fraktions-

sprecherrunde die Tagesordnungen der jeweils nächsten Sit-

zung des Stadtrates vorbesprochen. 5Die Fraktionssprecherrun-

de tritt in der Regel in der Woche vor der folgenden Stadtrats-

sitzung auf Ladung des ersten Bürgermeisters zusammen. 6Die 

Fraktionssprecherrunde ist kein Ausschuss i. S. d. Art. 33 GO.

IV. DER ERSTE BÜRGERMEISTER

1. Aufgaben
§ 11	 Vorsitz im Stadtrat

(1) ¹Der erste Bürgermeister führt den Vorsitz im Stadtrat (Art. 

36 GO). ²Er bereitet die Beratungsgegenstände vor und beruft 

die Sitzungen ein (Art. 46 Abs. 2 GO). ³In den Sitzungen leitet er 

die Beratung und die Abstimmung, handhabt die Ordnung und 

übt das Hausrecht aus (Art. 53 Abs. 1 GO).

(2) ¹Hält der erste Bürgermeister Entscheidungen des Stadtrats 

oder eines beschließenden Ausschusses für rechtswidrig, ver-

ständigt sie oder er den Stadtrat oder den Ausschuss von ihrer 

oder seiner Auffassung und setzt den Vollzug vorläufig aus. 

²Wird die Entscheidung aufrechterhalten, führt er die Entschei-

dung der Rechtsaufsichtsbehörde herbei (Art. 59 Abs. 2 GO).

§ 12	 Leitung der Stadtverwaltung, Allgemeines

(1) ¹Der der erste Bürgermeister leitet und verteilt im Rahmen der 

Geschäftsordnung die Geschäfte (Art. 46 Abs. 1 GO). ²Er kann da-

bei einzelne seiner Befugnisse den weiteren Bürgermeisterinnen 

und Bürgermeistern, nach deren Anhörung auch einem Stadt-

ratsmitglied und in den Angelegenheiten der laufenden Verwal-

tung Bediensteten der Stadt übertragen (Art. 39 Abs. 2 GO). ³Ge-

schäftsverteilung und Befugnisregelung sollen übereinstimmen.

(2) ¹Der erste Bürgermeister vollzieht die Beschlüsse des Stadtrats 

und seiner Ausschüsse (Art. 36 GO). ²Über Hinderungsgründe 

unterrichtet er den Stadtrat oder den Ausschuss unverzüglich.

(3) Der erste Bürgermeister führt die Dienstaufsicht über die 

Stadtbediensteten und übt die Befugnisse der oder des Dienstvor-

gesetzten gegenüber den Beamtinnen und Beamten der Stadt aus 

(Art. 37 Abs. 4, Art. 43 Abs. 3 GO). 2Art. 88 Abs. 3 Satz 3 GO bleibt 

unberührt.

(4) ¹Der erste Bürgermeister verpflichtet die weiteren Bürgermeis-

terinnen und Bürgermeister schriftlich, alle Angelegenheiten ge-

heim zu halten, die im Interesse der Sicherheit oder anderer wich-

tiger Belange der Bundesrepublik oder eines ihrer Länder Unbefug-

ten nicht bekannt werden dürfen. ²In gleicher Weise verpflichtet sie 

oder er Stadtratsmitglieder und Gemeindebedienstete, bevor sie 

mit derartigen Angelegenheiten befasst werden (Art. 56a GO).
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§ 13 	Einzelne Aufgaben

(1) Der erste Bürgermeister erledigt in eigener Zuständigkeit 

5.	 die laufenden Angelegenheiten, die für die Stadt keine 

grundsätzliche Bedeutung haben und keine erheblichen 

Verpflichtungen erwarten lassen (Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

GO),

6.	 die den Gemeinden durch ein Bundesgesetz oder auf 

Grund eines Bundesgesetzes übertragenen hoheitlichen 

Aufgaben in Angelegenheiten der Verteidigung ein-

schließlich des Wehrersatzwesens und des Schutzes der 

Zivilbevölkerung, soweit nicht für haushalts- oder per-

sonalrechtliche Entscheidungen der Stadtrat zuständig 

ist (Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GO),

7.	 die Angelegenheiten, die im Interesse der Sicherheit der 

Bundesrepublik oder eines ihrer Länder geheim zu halten 

sind (Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GO),

8.	 die ihm vom Stadtrat nach Art. 37 Abs. 2 Satz 1 GO über-

tragenen Angelegenheiten,

9.	 die Entscheidung über die Ernennung, Beförderung, Ab-

ordnung, Versetzung, Zuweisung an eine Einrichtung, Ru-

hestandsversetzung und Entlassung von Beamtinnen und 

Beamten bis zur Besoldungsgruppe A 8 (Art. 43 Abs. 2 Satz 

1 GO),

10.	die Entscheidung über die Einstellung, Höhergruppierung 

(nicht nur vorübergehende Übertragung einer höherwer-

tigen Tätigkeit), Abordnung, Versetzung, Zuweisung an 

einen Dritten, Beschäftigung mittels Personalgestellung 

und Entlassung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mer bis zur Entgeltgruppe 8 des TVöD oder bis zu einem 

entsprechenden Entgelt (Art. 43 Abs. 2 Satz 1 GO),

11.	 die vorübergehende Übertragung einer höher zu bewer-

tenden Tätigkeit auf eine Arbeitnehmerin oder einen Ar-

beitnehmer im Geltungsbereich des TVöD oder eines ent-

sprechenden Tarifvertrags,

12.	dringliche Anordnungen und unaufschiebbare Geschäfte 

(Art. 37 Abs. 3 GO),

13.	die Aufgaben als Vorsitzende oder Vorsitzender des Ver-

waltungsrats selbstständiger Kommunalunternehmen 

des öffentlichen Rechts (Art. 90 Abs. 3 Satz 2 GO), 

14.	die Vertretung der Stadt in Unternehmen in Privatrechts-

form (Art. 93 Abs. 1 GO). In Bezug auf die Granitzentrum 

Bayerischer Wald gGmbH werden dem ersten Bürger-

meister Entscheidungen über die in der Gesellschafter-

versammlung zu beschließende Angelegenheiten und 

Rechtsgeschäfte, die der Zustimmung der Gesellschafter-

versammlung bedürfen, zur selbständigen Erledigung 

übertragen (Art. 37 Abs. 2 Satz 1 GO) 

(2) Zu den Aufgaben des ersten Bürgermeisters gehören insbeson-

dere auch: 

1.	 in Personalangelegenheiten der Gemeindebediensteten:	

a.	der Vollzug zwingender gesetzlicher oder tarifrecht- 

		 licher Vorschriften sowie etwaiger Grundsatzbeschlüs- 

		 se des Stadtrats,						   

b.	Entscheidungen im Zusammenhang mit Nebentätig- 

		 keiten. 

2.	 in allen Angelegenheiten mit finanziellen Auswirkungen 

für die Stadt: 

a. 	 die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln

—	 im Vollzug zwingender Rechtsvorschriften und im 

	 Rahmen von Richtlinien des Stadtrats, in denen die  

	 Leistungen nach Voraussetzung und Höhe festgelegt 

	 sind,

—	 im Übrigen bis zu einem Betrag von 50.000,00 € im 

	 Einzelfall,

b. 	 der Erlass, die Niederschlagung, die Stundung und die 

Aussetzung der Vollziehung von Abgaben, insbesondere 

von Steuern, Beiträgen und Gebühren sowie von sonsti-

gen Forderungen bis zu folgenden Beträgen im Einzelfall: 

	 — Erlass� 5.000,00 €

	 — Niederschlagung� 25.000,00 € 

	 — Stundung� 25.000,00 € 

	 — Aussetzung der Vollziehung� 25.000,00 € 

c. 	 die Entscheidung über überplanmäßige Ausgaben bis zu 

einem Betrag von 25.000,00 € und über außerplanmä-

ßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 15.000,00 € im 

Einzelfall, soweit sie unabweisbar sind und die Deckung 

gewährleistet ist (Art. 66 Abs. 1 Satz 1 GO), 

d. 	 Handlungen oder Unterlassen jeder Art mit Auswirkun-

gen für die Stadt, insbesondere der Abschluss von Ver-

trägen und sonstiger Rechtsgeschäfte sowie die Wahr-

nehmung von Rechten und Pflichten der Stadt, bis zu 

einem Betrag oder – falls dieser zum Zeitpunkt der 

Handlung oder des Unterlassens nicht feststeht – einer 

Wertgrenze oder einem geschätzten Auftragswert von 

50.000,00 €, 

e. 	 Nachträge zu Verträgen und Rechtsgeschäften, die ein-

zeln oder zusammen die ursprünglich vereinbarte Auf-

tragssumme um nicht mehr als 10%, insgesamt jedoch 

nicht mehr als 25.000,00 € erhöhen, 

f. 	 die Gewährung von Zuschüssen, auch in der Form unent-

geltlicher Nutzungsüberlassung von Räumen, an Vereine 

und Verbände bis zu einem Betrag von 5.000,00 € je Ein-

zelfall. 

3. 	 in allgemeinen Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten: 

a. 	 die Behandlung von Rechtsbehelfen einschließlich Ab-

hilfeverfahren, die Abgabe von Prozesserklärungen ein-

schließlich Klageerhebung, Einlegung von Rechtsmit-

teln und Abschluss von Vergleichen sowie die Erteilung 

des Mandats an eine Prozessbevollmächtigte oder einen 

Prozessbevollmächtigten, wenn die finanzielle Auswir-

kung auf die Stadt bzw., falls diese nicht bestimmbar, 

der Streitwert voraussichtlich 50.000,00 € nicht über-

steigt und die Angelegenheit keine grundsätzliche Be-

deutung hat, 

b. 	 Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises, 

soweit sie nicht dem Stadtrat oder einem Ausschuss vor-
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behalten sind (§§ 2, 9), insbesondere Staatsangehörig-

keits- und Personenstandswesen, Meldewesen, Wahl-

recht und Statistik, Gesundheits- und Veterinärwesen, 

öffentliches Versicherungswesen, Lastenausgleich.

4.	 	 in Bauangelegenheiten: 

a. 	 die Abgabe der Erklärung der Gemeinde nach Art. 58 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 bzw. die Mitteilung nach Art. 58 Abs. 

2 Satz 6 BayBO, 

b. 	 die Behandlung der Anzeige nach Art. 57 Abs. 5 Satz 2 

BayBO,

c. 	 die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach 

Art. 65 Abs. 1 Satz 4 BayBO, § 36 BauGB und Art. 63 Abs. 

3 Satz 2 Halbsatz 1 BayBO für Gebäude der Gebäude-

klassen 1 bis 3 sowie für bauliche Anlagen, die keine 

Gebäude sind, mit einer Höhe bis zu 10 m 

— im Geltungsbereich eines Bebauungsplans nach § 30 

Abs. 1 BauGB oder eines vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplans nach § 30 Abs. 2 BauGB, soweit für das Vor-

haben die Erteilung nur geringfügiger Ausnahmen 

und Befreiungen nach § 31 BauGB erforderlich ist,

—	innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Orts-

teils,

d. 	 die Zustimmung nach § 36a BauGB für Gebäude der Ge-

bäudeklassen 1 bis 3 bei Abweichungen, die einem Ein-

zelvorhaben nach § 246e Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 oder 3 die-

nen und keinen erheblichen Abweichungsumfang auf-

weisen, 

·	im Geltungsbereich eines Bebauungsplans nach § 30 

Abs. 1 BauGB oder eines vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplans nach § 30 Abs. 2 BauGB, oder

· innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils, 

e. 	die Zulassung von isolierten Abweichungen im Sinne des 

	 Art. 63 Abs. 3 Satz 1 BayBO,

f. 	die Erteilung von Negativzeugnissen nach § 28 Abs. 1 

	 Satz 3 BauGB bei Nichtbestehen eines Vorkaufsrechts.

(3) Bei wiederkehrenden Leistungen ist für die Bemessung von 

Wertgrenzen nach Abs. 2 der Zeitraum maßgeblich, für den die 

rechtliche Bindung bestehen soll; ist dieser Zeitraum nicht be-

stimmbar, so ist der fünffache Jahresbetrag anzusetzen. 

(4) Soweit die Aufgaben nach den Absatz 1 Nr. 7 und Absatz 2 

nicht unter Art. 37 Abs. 1 Satz 1 GO fallen, werden sie hiermit dem 

ersten Bürgermeister gemäß Art. 37 Abs. 2 GO zur selbstständigen 

Erledigung übertragen.

§ 14	  Vertretung der Stadt nach außen

(1) Die Befugnis des ersten Bürgermeisters zur Vertretung der 

Stadt nach außen bei der Abgabe von rechtserheblichen Erklärun-

gen (Art. 38 Abs. 1 GO) beschränkt sich auf den Vollzug der ein-

schlägigen Beschlüsse des Stadtrats und der beschließenden Aus-

schüsse, soweit der erste Bürgermeister nicht gemäß § 13 zum 

selbstständigen Handeln befugt ist.

(2) Der erste Bürgermeister kann im Rahmen ihrer oder seiner 

Vertretungsbefugnis unter Beachtung des Art. 39 Abs. 2 GO ande-

ren Personen Vollmacht zur Vertretung der Stadt erteilen.

§ 15 	Abhalten von Bürgerversammlungen

(1) ¹Der erste Bürgermeister beruft mindestens einmal jährlich, 

auf Verlangen des Stadtrats auch öfter, eine Bürgerversammlung 

ein (Art. 18 Abs. 1 GO). ²Den Vorsitz in der Versammlung führt 

der erste Bürgermeister oder ein von ihr oder ihm bestellter Ver-

treter.

(2) Auf Antrag von Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürgern 

nach Art. 18 Abs. 2 GO beruft der erste Bürgermeister darüber 

hinaus eine weitere Bürgerversammlung ein, die innerhalb von 

drei Monaten nach Eingang des Antrags bei der Stadt stattzu-

finden hat.

§ 16 	Sonstige Geschäfte

Die Befugnisse der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bür-

germeisters, die außerhalb der Gemeindeordnung gesetzlich fest-

gelegt sind (z. B. Wahrnehmung der standesamtlichen Geschäfte, 

Aufnahme von Nottestamenten usw.), bleiben unberührt.

2. Stellvertretung
§ 17 	Weitere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, weitere 

		  Stellvertretung, Aufgaben

(1) Der erste Bürgermeister wird im Fall der Verhinderung von 

der zweiten Bürgermeisterin oder vom zweiten Bürgermeister, 

wenn diese oder dieser ebenfalls verhindert ist, von der dritten 

Bürgermeisterin oder dem dritten Bürgermeister vertreten (Art. 

39 Abs. 1 Satz 1 GO).

(2) ¹Für den Fall gleichzeitiger Verhinderung der Bürgermeiste-

rinnen und Bürgermeister können von dem erstem Bürgermeis-

ter weitere Stellvertreter aus der Mitte des Stadtrates eingesetzt 

werden. ²Die Reihenfolge der weiteren Stellvertretung ist hierbei 

frei bestimmbar und kann sich an einem gewissen sachlichen 

Zusammenhang der einzelnen Mitglieder des Stadtrates orien-

tieren. 

(3) Die Stellvertreterin oder der Stellvertreter übt im Verhinde-

rungsfall die gesamten gesetzlichen und geschäftsordnungsmä-

ßigen Befugnisse des ersten Bürgermeisters aus.

(4) ¹Ein Fall der Verhinderung liegt vor, wenn die zu vertretende 

Person aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen, insbesonde-

re wegen Abwesenheit, Urlaub, Krankheit, vorläufiger Dienst-

enthebung oder persönlicher Beteiligung nicht in der Lage ist, 

ihr Amt auszuüben. ²Ist die zu vertretende Person bei Abwesen-

heit gleichwohl dazu in der Lage, die Amtsgeschäfte auszuüben 

und bei Bedarf wieder rechtzeitig vor Ort zu sein, liegt ein Fall 

der Verhinderung nicht vor.

B. Der Geschäftsgang

I. ALLGEMEINES

§ 18 	Verantwortung für den Geschäftsgang

(1) ¹Stadtrat und erster Bürgermeister sorgen für den ordnungs-

gemäßen Gang der Geschäfte, insbesondere für den Vollzug der 

gesetzlichen Vorschriften im eigenen und im übertragenen Wir-

kungskreis und für die Durchführung der gesetzmäßigen An-

ordnungen und Weisungen der Staatsbehörden. ²Sie schaffen 
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die dazu erforderlichen Einrichtungen (Art. 56 Abs. 2, Art. 59 

Abs. 1 GO).

(2) ¹Eingaben und Beschwerden der Gemeindeeinwohnerinnen 

und -einwohner an den Stadtrat (Art. 56 Abs. 3 GO) werden 

durch die Verwaltung vorbehandelt und sodann dem Stadtrat 

oder dem zuständigen beschließenden Ausschuss vorgelegt. 

²Eingaben, die in den Zuständigkeitsbereich des ersten Bürger-

meisters fallen, erledigt diese oder dieser in eigener Zuständig-

keit; in bedeutenden Angelegenheiten unterrichtet sie oder er 

den Stadtrat.

§ 19 	Sitzungen, Beschlussfähigkeit

(1) ¹Der Stadtrat beschließt in Sitzungen (Art. 47 Abs. 1 GO). ²Eine 

Beschlussfassung durch mündliche Befragung außerhalb der Sit-

zungen oder im Umlaufverfahren ist ausgeschlossen.

(2) Der Stadtrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ord-

nungsgemäß geladen sind und die Mehrheit der Mitglieder an-

wesend und stimmberechtigt ist (Art. 47 Abs. 2 GO).

(3) ¹Wird der Stadtrat wegen Beschlussunfähigkeit in einer frühe-

ren Sitzung infolge einer nicht ausreichenden Zahl anwesender 

Mitglieder zum zweiten Mal zur Verhandlung über denselben Ge-

genstand zusammengerufen, so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl 

der Erschienenen beschlussfähig. ²Bei der zweiten Einladung 

muss auf diese Bestimmung hingewiesen werden (Art. 47 Abs. 3 

GO).

§ 20	 Sitzungsteilnahme durch Ton-Bild-Übertragung

(1) ¹Stadtratsmitglieder können an Sitzungen des Stadtrats und 

seiner vorberatenden/beschließenden Ausschüsse mittels Ton-

Bild-Übertragung teilnehmen (Art. 47a GO). ²Voraussetzung für 

die virtuelle Teilnahme an den Sitzungen ist die Unterzeichnung 

der Belehrung über die Teilnahme an Hybridsitzungen.

(2) ¹Stadtratsmitglieder, die mittels Ton-Bild-Übertragung an der 

Sitzung teilnehmen wollen, müssen dies dem ersten Bürgermeis-

ter nach Zugang der Ladung spätestens einen Tag vor der Sitzung 

schriftlich oder elektronisch mitteilen.

(3) Wird das Gremium wegen Beschlussunfähigkeit in einer frü-

heren Sitzung zum zweiten Mal zur Verhandlung über denselben 

Gegenstand zusammengerufen, findet die Sitzung ohne Ausnah-

me als Präsenzsitzung statt.

(4) ¹Der Verantwortungsbereich der Stadt beschränkt sich auf die 

Bereitstellung der Plattform zur audiovisuellen Zuschaltung. ²Ist 

entweder mindestens ein Stadtratsmitglied zugeschaltet oder be-

stätigt ein Test, dass eine Zuschaltmöglichkeit besteht, wird ver-

mutet, dass der Grund für eine Nichtzuschaltung eines Stadtrats-

mitglieds nicht im Verantwortungsbereich der Stadt liegt (Art. 47 

a Abs. 4 Satz 5 GO).

(5) Eine Bildunterbrechung durch zugeschaltete Stadtratsmitglie-

der ist auch bei vorübergehendem Verlassen des Platzes untersagt 

(Art. 47a Abs. 3 Satz 1 GO).

(6) ¹Bei den zugeschalteten Stadtratsmitglieder erfolgt die Ab-

stimmung mündlich nach namentlichem Aufruf durch die Vor-

sitzende oder den Vorsitzenden. ²Eine Teilnahme an Wahlen ist 

nicht möglich (Art. 47a Abs. 1 Satz 6 GO).

(7) Bei Zuschaltung mittels Ton-Bild-Übertragung zu einer nicht-

öffentlichen Sitzung haben die zugeschalteten Stadtratsmitglieder 

dafür Sorge zu tragen, dass die Übertragung in ihrem Verantwor-

tungsbereich nur von ihnen wahrgenommen wird (Art. 47a Abs.5 

GO).

§ 21	 Öffentliche Sitzungen

(1) Die Sitzungen des Stadtrats sind öffentlich, soweit nicht Rück-

sichten auf das Wohl der Allgemeinheit oder auf berechtigte An-

sprüche Einzelner entgegenstehen (Art. 52 Abs. 2 GO).

(2) ¹Die öffentlichen Sitzungen des Stadtrats sind allgemein zu-

gänglich, soweit der für die Zuhörerschaft bestimmte Raum aus-

reicht. ²Für die Medien ist stets eine angemessene Zahl von Plät-

zen freizuhalten. ³Ton- und Bildaufnahmen jeder Art bedürfen 

der Zustimmung der oder des Vorsitzenden und des Stadtrats; sie 

sind auf Verlangen eines einzelnen Mitglieds hinsichtlich seiner 

Person zu unterlassen. 4Ton- und Bildaufnahmen von Stadtbe-

diensteten und sonstigen Sitzungsteilnehmern sind nur mit deren 

Einwilligung zulässig.

(3) Zuhörende, welche die Ordnung der Sitzung stören, können 

durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden aus dem Sitzungs-

saal gewiesen werden (Art. 53 Abs. 1 GO).

§ 22	  Nichtöffentliche Sitzungen

(1) ¹In nichtöffentlicher Sitzung werden in der Regel behandelt: 

1.	 Personalangelegenheiten in Einzelfällen,

2.	 Rechtsgeschäfte in Grundstücksangelegenheiten,

3.	 Angelegenheiten, die dem Sozial- oder Steuergeheimnis 

unterliegen.

²Außerdem werden in nichtöffentlicher Sitzung behandelt: 

1.	 Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises, de-

ren nichtöffentliche Behandlung im Einzelfall von der 

Aufsichtsbehörde verfügt ist,

2.	 sonstige Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch 

Gesetz vorgeschrieben oder nach der Natur der Sache er-

forderlich ist.

(2) ¹Zu nichtöffentlichen Sitzungen können im Einzelfall durch 

Beschluss Personen, die dem Stadtrat nicht angehören, hinzuge-

zogen werden, wenn deren Anwesenheit für die Behandlung des 

jeweiligen Beratungsgegenstandes erforderlich ist. ²Diese Perso-

nen sollen zur Verschwiegenheit nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 Verpflich-

tungsgesetz verpflichtet werden.

(3) Die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse gibt der 

erste Bürgermeister der Öffentlichkeit bekannt, sobald die Grün-

de für die Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 52 Abs. 3 GO). 

II.	 VORBEREITUNG DER SITZUNGEN

§ 23 Einberufung

(1) ¹Der erste Bürgermeister beruft die Stadtratssitzungen ein, 

wenn die Geschäftslage es erfordert oder wenn ein Viertel der 

Stadtratsmitglieder es schriftlich oder elektronisch unter Bezeich-

nung des Beratungsgegenstandes beantragt (Art. 46 Abs. 2 Sätze 

1 und 2 GO). ²Nach Beginn der Wahlzeit und im Fall des Art. 46 
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Abs. 2 Satz 2 GO beruft sie oder er die Stadtsitzung so rechtzeitig 

ein, dass die Sitzung spätestens vier Wochen nach Beginn der 

Wahlzeit (Art. 46 Abs. 2 Satz 1 GO) oder spätestens am 14. Tag nach 

Eingang des Verlangens stattfinden kann (Art. 46 Abs. 2 Satz 3 GO).

(2) ¹Die Sitzungen finden im Rathaus (großer Sitzungssaal) statt; 

sie beginnen in der Regel um 18:30 Uhr. ²Regelmäßiger Sitzungs-

tag für Stadtratssitzungen ist der Montag. ³In der Einladung (§ 25) 

kann im Einzelfall etwas anderes bestimmt werden.

§ 24 Tagesordnung

(1) ¹Der erste Bürgermeister setzt die Tagesordnung fest. ²Recht-

zeitig eingegangene Anträge von Stadtratsmitgliedern setzt der 

erste Bürgermeister möglichst auf die Tagesordnung der nächsten 

Sitzung. ³Ist das nicht möglich, sind die Anträge in jedem Fall in-

nerhalb von 3 Monaten auf die Tagesordnung einer Stadtratssit-

zung zu setzen. 4Eine materielle Vorprüfung findet nicht statt.

(2) ¹In der Tagesordnung sind die Beratungsgegenstände einzeln 

und inhaltlich konkretisiert zu benennen, damit es den Stadtrats-

mitgliedern ermöglicht wird, sich auf die Behandlung der jewei-

ligen Gegenstände vorzubereiten. ²Soweit die Konkretisierungen 

schutzwürdige Daten enthalten, sollten diese den Stadtratsmit-

gliedern regelmäßig gesondert zur Verfügung gestellt werden. 

³Das gilt sowohl für öffentliche als auch für nichtöffentliche Stadt-

ratssitzungen. 

(3) ¹Die Tagesordnung für öffentliche Sitzungen ist jeweils unter 

Angabe von Ort und Zeit der Sitzung spätestens am 3. Tag vor der 

Sitzung ortsüblich bekannt zu machen (Art. 52 Abs. 1 GO). ²Die 

Tagesordnung nichtöffentlicher Sitzungen wird nicht bekannt ge-

macht.

(4) Den örtlichen Medien soll die Tagesordnung jeder öffentlichen 

Sitzung rechtzeitig mitgeteilt werden.

§ 25 Form und Frist für die Einladung

(1) ¹Die Stadtratsmitglieder werden schriftlich unter Beifügung 

der Tagesordnung oder mit ihrem Einverständnis elektronisch 

zu den Sitzungen eingeladen. ²Im Falle einer elektronischen Ein-

ladung werden der Sitzungstermin und der Sitzungsort durch 

eine E-Mail und die Tagesordnung durch einen mit dieser E-Mail 

versandten Link auf ein in einem technisch individuell gegen Zu-

griffe Dritter geschützten Bereich (Ratsinformationssystem) ein-

gestelltes und abrufbares Dokument mitgeteilt. ³Die Tagesord-

nung kann bis spätestens zum Ablauf des 3. Tages vor der Sitzung 

ergänzt werden.

(2) Im Falle der elektronischen Ladung geht die Tagesordnung 

zu, wenn die E-Mail nach Abs. 1 Satz 2 im elektronischen Brief-

kasten des Empfängers oder bei seinem Provider abrufbar ein-

gegangen und üblicherweise mit der Kenntnisnahme zu rechnen 

ist.

(3) ¹Der Tagesordnung sollen weitere Unterlagen, insbesondere 

Beschlussvorlagen, beigefügt werden, wenn und soweit das sach-

dienlich ist und Gesichtspunkte der Vertraulichkeit sowie des Da-

tenschutzes nicht entgegenstehen. ²Die weiteren Unterlagen 

können schriftlich oder elektronisch im Ratsinformationssystem 

im Sinne von Abs. 1 Satz 2 zur Verfügung gestellt werden. ³Hat 

das Stadtratsmitglied sein Einverständnis zur elektronischen La-

dung erklärt, werden die weiteren Unterlagen ausschließlich 

elektronisch bereitgestellt.

(4) ¹Die Ladungsfrist beträgt 4 Tage; sie kann in dringenden Fäl-

len auf 3 Tage verkürzt werden. ²Der Sitzungstag und der Tag des 

Zugangs der Ladung werden bei der Berechnung der Frist nicht 

mitgerechnet.

§ 26 	Anträge

(1) ¹Anträge, die in einer Sitzung behandelt werden sollen, sind 

schriftlich oder elektronisch zu stellen und ausreichend zu be-

gründen. ²Bei elektronischer Übermittlung sind Geheimhaltungs-

interessen und der Datenschutz zu beachten; schutzwürdige Da-

ten sind in verschlüsselter Form zu übermitteln. ³Anträge sollen 

spätestens am zwölften Tag vor der Sitzung beim ersten Bürger-

meister eingereicht werden. 4Soweit ein Antrag mit Ausgaben ver-

bunden ist, die im Haushaltsplan nicht vorgesehen sind, soll er 

einen Deckungsvorschlag enthalten.

(2) Verspätet eingehende oder erst unmittelbar vor oder während 

der Sitzung gestellte Anträge können nachträglich in die Tages-

ordnung aufgenommen werden, wenn 

1. 		 die Angelegenheit dringlich ist und der Stadtrat der Be-

handlung mehrheitlich zustimmt oder

2. 	 sämtliche Mitglieder des Stadtrats anwesend sind und kein 

Mitglied der Behandlung widerspricht. 

(3) Anträge zur Geschäftsordnung, z. B. Nichtbefassungsanträge, 

Zurückziehung eines Antrags u. ä., Anträge auf Festsetzung eines 

Ordnungsgelds nach Art. 53 Abs. 3 GO oder einfache Sachanträge, 

z. B. Änderungsanträge, können auch während der Sitzung und 

ohne Beachtung der Form gestellt werden.

III.	Sitzungsverlauf

§ 27	 Eröffnung der Sitzung

(1) ¹Die oder der Vorsitzende eröffnet die Sitzung. ²Sie oder er 

stellt die ordnungsgemäße Ladung der Stadtratsmitglieder sowie 

die Beschlussfähigkeit des Stadtrats fest und erkundigt sich nach 

Einwänden gegen die Tagesordnung. ³Ferner lässt sie oder er über 

die Genehmigung der Niederschrift über die vorangegangene öf-

fentliche Sitzung, falls sie mit der Einladung verschickt wurde, 

abstimmen.

(2) ¹Die Niederschrift über die vorangegangene nichtöffentliche 

Sitzung wird während der Dauer der Sitzung bei den Stadtrats-

mitgliedern in Umlauf gesetzt. ²Wenn bis zum Schluss der Sitzung 

keine Einwendungen erhoben werden, so gilt die Niederschrift als 

vom Stadtrat gemäß Art. 54 Abs. 2 GO genehmigt.

§ 28	Eintritt in die Tagesordnung

(1) ¹Die einzelnen Tagesordnungspunkte werden in der in der Ta-

gesordnung festgelegten Reihenfolge behandelt. ²Die Reihenfolge 

kann durch Beschluss geändert werden.

(2) ¹Soll ein Tagesordnungspunkt in nichtöffentlicher Sitzung 

behandelt werden (§ 22), so wird darüber vorweg unter Aus-

schluss der Öffentlichkeit beraten und entschieden (Art. 52 Abs. 
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2 Satz 2 GO). ²Wird von vornherein zu einer nichtöffentlichen 

Sitzung eingeladen, gilt die Behandlung in nichtöffentlicher Sit-

zung als gebilligt, wenn und soweit nicht der Stadtrat anders 

entscheidet.

(3) ¹Die oder der Vorsitzende oder eine von ihr oder ihm mit der 

Berichterstattung beauftragte Person trägt den Sachverhalt der 

einzelnen Tagesordnungspunkte vor und erläutert ihn. ²Anstelle 

des mündlichen Vortrags kann auf schriftliche Vorlagen verwie-

sen werden.

(4) Zu Tagesordnungspunkten, die in einem Ausschuss behandelt 

worden sind, ist der Beschluss des Ausschusses bekannt zu geben.

(5) ¹Soweit erforderlich, können auf Anordnung der oder des Vor-

sitzenden oder auf Beschluss des Stadtrats Sachverständige zu-

gezogen und gutachtlich gehört werden. ²Entsprechendes gilt für 

sonstige sachkundige Personen.

§ 29	 Beratung der Sitzungsgegenstände

(1) Nach der Berichterstattung, gegebenenfalls nach dem Vortrag 

der Sachverständigen, eröffnet die oder der Vorsitzende die Be-

ratung.

(2) ¹Mitglieder des Stadtrats, die nach den Umständen annehmen 

müssen, von der Beratung und Abstimmung zu einem bestimmten 

Punkt der Tagesordnung wegen persönlicher Beteiligung (Art. 49 

Abs. 1 GO) ausgeschlossen zu sein, haben dies vor Beginn der Be-

ratung der oder dem Vorsitzenden unaufgefordert mitzuteilen. 

²Entsprechendes gilt, wenn Anhaltspunkte dieser Art während der 

Beratung erkennbar werden. ³Das wegen persönlicher Beteiligung 

ausgeschlossene Mitglied hat während der Beratung und Abstim-

mung seinen Platz am Beratungstisch zu verlassen; es kann bei 

öffentlicher Sitzung im Zuhörerraum Platz nehmen, bei nichtöf-

fentlicher Sitzung verlässt es den Raum. 

(3) ¹Sitzungsteilnehmer dürfen das Wort nur ergreifen, wenn es 

ihnen von der oder dem Vorsitzenden erteilt wird. ²Die oder der 

Vorsitzende erteilt das Wort in der Reihenfolge der Wortmeldun-

gen. ³Bei gleichzeitiger Wortmeldung entscheidet die oder der 

Vorsitzende über die Reihenfolge. 4Bei Wortmeldungen „zur Ge-

schäftsordnung“ ist das Wort außer der Reihe sofort zu erteilen. 
5Zuhörenden kann das Wort nicht erteilt werden.

(4) ¹Rednerinnen und Redner sprechen von ihrem Platz aus; sie 

richten ihre Rede an den Stadtrat. ²Die Redebeiträge müssen sich 

auf den jeweiligen Tagesordnungspunkt beziehen.

(5) ¹Während der Beratung über einen Antrag sind nur zulässig: 

1. Anträge zur Geschäftsordnung, 

2. Zusatz- oder Änderungsanträge oder Anträge auf Zurückzie-

hung des zu beratenden Antrags.

²Über Anträge zur Geschäftsordnung ist sofort abzustimmen; eine 

Beratung zur Sache selbst findet insoweit nicht statt. 

(6) Wenn keine Wortmeldungen mehr vorliegen, wird die Be-

ratung von der oder dem Vorsitzenden geschlossen.

(7) ¹Bei Verstoß gegen die vorstehenden Regeln zu Redebeiträ-

gen ruft die oder der Vorsitzende zur Ordnung und macht die 

betreffende Person auf den Verstoß aufmerksam. ²Bei weiteren 

Verstößen kann die oder der Vorsitzende ihr das Wort entzie-

hen.

(8) ¹Mitglieder des Stadtrats, die die Ordnung fortgesetzt erheb-

lich stören, kann die oder der Vorsitzende mit Zustimmung des 

Stadtrats von der Sitzung ausschließen. ²Über den Ausschluss 

von weiteren Sitzungen entscheidet der Stadtrat (Art. 53 Abs. 2 

GO).

(9) ¹Die oder der Vorsitzende kann die Sitzung unterbrechen 

oder aufheben, falls Ruhe und Ordnung im Sitzungssaal auf an-

dere Weise nicht wiederhergestellt werden können. ²Eine un-

terbrochene Sitzung ist spätestens am nächsten Tag fortzufüh-

ren; einer neuerlichen Einladung hierzu bedarf es nicht. ³Die 

Beratung ist an dem Punkt fortzusetzen, an dem die Sitzung un-

terbrochen wurde. 4Die oder der Vorsitzende gibt Zeit und Ort der 

Fortsetzung bekannt.

§ 30	Abstimmung

(1) 1Nach Durchführung der Beratung oder nach Annahme eines 

Antrags auf „Schluss der Beratung“ schließt die oder der Vorsit-

zende die Beratung und lässt über den Beratungsgegenstand ab-

stimmen. ²Sie oder er vergewissert sich zuvor, ob die Beschluss-

fähigkeit (§ 20 Abs. 2 und 3) gegeben ist.

(2) Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, so wird über sie in 

der nachstehenden Reihenfolge abgestimmt: 

1. 		 Anträge zur Geschäftsordnung,

2. 	 Anträge, die mit dem Beschluss eines Ausschusses überein-

stimmen; über sie ist vor allen anderen Anträgen zum glei-

chen Beratungsgegenstand abzustimmen,

3. 	 weitergehende Anträge; das sind die Anträge, die voraus-

sichtlich einen größeren Aufwand erfordern oder ein-

schneidendere Maßnahmen zum Gegenstand haben,

4. 	 früher gestellte Anträge vor später gestellten, sofern der 

spätere Antrag nicht unter die Nrn. 1 bis 3 fällt.

(3) ¹Grundsätzlich wird über jeden Antrag insgesamt abge-

stimmt. ²Über einzelne Teile eines Antrags wird getrennt abge-

stimmt, wenn dies beschlossen wird oder die oder der Vorsit-

zende eine Teilung vornimmt.

(4) ¹Vor der Abstimmung soll der Antrag verlesen werden. ²Die 

oder der Vorsitzende formuliert die zur Abstimmung anstehen-

de Frage so, dass sie mit „ja“ oder „nein“ beantwortet werden 

kann. ³Grundsätzlich wird in der Reihenfolge „ja“ „nein“ abge-

stimmt. 

(5) ¹Beschlüsse werden in offener Abstimmung durch Handauf-

heben oder auf Beschluss des Stadtrats durch namentliche Ab-

stimmung mit einfacher Mehrheit der Abstimmenden gefasst, 

soweit nicht im Gesetz eine besondere Mehrheit vorgeschrieben 

ist. ²Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt (Art. 51 Abs. 

1 GO); wird dadurch ein ausnahmsweise negativ formulierter 

Antrag abgelehnt, bedeutet dies nicht die Beschlussfassung über 

das Gegenteil. ³Kein Mitglied des Stadtrats darf sich der Stimme 

enthalten (Art. 48 Abs. 1 Satz 2 GO).

(6) ¹Die Stimmen sind, soweit erforderlich, durch die Vorsitzen-

de oder den Vorsitzenden zu zählen. ²Das Abstimmungsergebnis 

ist unmittelbar nach der Abstimmung bekannt zu geben; dabei 

ist festzustellen, ob der Antrag angenommen oder abgelehnt ist.

(7) ¹Über einen bereits zur Abstimmung gebrachten Antrag kann 
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in derselben Sitzung die Beratung und Abstimmung nicht noch-

mals aufgenommen werden, wenn nicht alle Mitglieder, die an 

der Abstimmung teilgenommen haben, mit der Wiederholung 

einverstanden sind. ²In einer späteren Sitzung kann, soweit ge-

setzlich nichts anderes vorgesehen, ein bereits zur Abstimmung 

gebrachter Beratungsgegenstand insbesondere dann erneut be-

handelt werden, wenn neue Tatsachen oder neue gewichtige Ge-

sichtspunkte vorliegen und der Beratungsgegenstand ordnungs-

gemäß auf die Tagesordnung gesetzt wurde. 

§ 31	 Wahlen

(1) Für Entscheidungen des Stadtrats, die in der Gemeindeord-

nung oder in anderen Rechtsvorschriften als Wahlen bezeichnet 

werden, gilt Art. 51 Abs. 3 GO, soweit in anderen Rechtsvorschrif-

ten nichts Abweichendes bestimmt ist.

(2) ¹Wahlen werden in geheimer Abstimmung mit Stimmzetteln 

vorgenommen. ²Ungültig sind insbesondere Neinstimmen, lee-

re Stimmzettel und solche Stimmzettel, die den Namen des Ge-

wählten nicht eindeutig ersehen lassen oder aufgrund von Kenn-

zeichen oder ähnlichem das Wahlgeheimnis verletzen können.

(3) ¹Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gülti-

gen Stimmen erhält. ²Ist mindestens die Hälfte der abgegebenen 

Stimmen ungültig, ist die Wahl zu wiederholen. ³Ist die Mehrheit 

der abgegebenen Stimmen gültig und erhält weder eine Bewer-

berin noch ein Bewerber mehr als die Hälfte der abgegebenen 

gültigen Stimmen, findet Stichwahl unter den beiden Personen 

mit den höchsten Stimmenzahlen statt. 4Haben im ersten Wahl-

gang mehr als zwei Personen die gleiche höchste Stimmenzahl, 

wird die Wahl wiederholt. 5Haben mehrere Personen die gleiche 

zweithöchste Stimmenzahl, entscheidet das Los darüber, wer 

von ihnen in die Stichwahl kommt. 6Bei Stimmengleichheit in 

der Stichwahl entscheidet gleichfalls das Los.

§ 32 	Anfragen

¹Die Stadtratsmitglieder können in jeder Sitzung nach Erledi-

gung der Tagesordnung an die Vorsitzende oder den Vorsitzen-

den Anfragen über solche Gegenstände richten, die in die Zu-

ständigkeit des Stadtrats fallen und nicht auf der Tagesordnung 

stehen. 

²Nach Möglichkeit sollen die oder der Vorsitzende oder anwesen-

de Gemeindebedienstete solche Anfragen sofort beantworten.

³Ist das nicht möglich, so werden sie in der nächsten Sitzung 

oder schriftlich beantwortet. 4Eine Aussprache über Anfragen 

findet in der Sitzung grundsätzlich nicht statt.

§ 33	Beendigung der Sitzung

Nach Behandlung der Tagesordnung und etwaiger Anfragen 

schließt die oder der Vorsitzende die Sitzung.

IV. SITZUNGSNIEDERSCHRIFT

§ 34	Form und Inhalt

(1) ¹Über die Sitzungen des Stadtrats werden Niederschriften ge-

fertigt, deren Inhalt sich nach Art. 54 Abs. 1 GO richtet. ²Die Nie-

derschriften werden getrennt nach öffentlichen und nichtöffent-

lichen Tagesordnungspunkten geführt. ³Niederschriften sind 

jahrgangsweise zu binden.

(2) ¹Als Hilfsmittel für das Anfertigen der Niederschrift können 

Tonaufnahmen gefertigt werden. ²Der Tonträger ist unverzüglich 

nach Genehmigung der Niederschrift zu löschen und darf Außen-

stehenden nicht zugänglich gemacht werden.

(3) ¹Ist ein Mitglied des Stadtrats bei einer Beschlussfassung ab-

wesend, so ist dies in der Niederschrift besonders zu vermerken. 

²Jedes Mitglied kann verlangen, dass in der Niederschrift festge-

halten wird, wie es abgestimmt hat (Art. 54 Abs. 1 Satz 3 GO). 

(4) Die Niederschrift ist von der oder dem Vorsitzenden und von 

der Schriftführerin oder dem Schriftführer zu unterzeichnen und 

vom Stadtrat zu genehmigen (Art. 54 Abs. 2 GO).

(5) Neben der Niederschrift werden Anwesenheitslisten geführt.

§ 35	Einsichtnahme und Kopieerteilung

(1) In die Niederschriften über öffentliche Sitzungen können alle 

Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger Einsicht nehmen 

und sich gegen Kostenerstattung Kopien erteilen lassen; dasselbe 

gilt für auswärts wohnende Personen hinsichtlich ihres Grund-

besitzes oder ihrer gewerblichen Niederlassungen im Gemeinde-

gebiet (Art. 54 Abs. 3 Sätze 2 bis 4 GO).

(2) ¹Stadtratsmitglieder können jederzeit die Niederschriften 

über öffentliche und nichtöffentliche Sitzungen einsehen und 

sich Kopien der Niederschriften der öffentlichen Sitzungen er-

teilen lassen (Art. 54 Abs. 3 Satz 1 GO). ²Abschriften von Beschlüs-

sen, die in nichtöffentlicher Sitzung gefasst wurden, können sie 

verlangen, wenn die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen 

sind (Art. 52 Abs. 3 i.V.m. Art. 54 Abs. 3 Satz 1 GO).

(3) ¹Niederschriften über öffentliche Sitzungen werden den 

Stadtratsmitgliedern im Ratsinformationssystem zur Verfügung 

gestellt. Die Bereitstellung erfolgt mit der Ladung zur nächsten 

Sitzung. Gleiches gilt für Beschlüsse, die in nichtöffentlicher Sit-

zung gefasst wurden, wenn die Gründe für die Geheimhaltung 

weggefallen sind.

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Niederschriften früherer 

Wahlzeiten.

(5) In Rechnungsprüfungsangelegenheiten können die Stadtrats-

mitglieder jederzeit die Berichte über die Prüfungen einsehen 

(Art. 102 Abs. 4 GO); Abschriften werden nicht erteilt.

V. GESCHÄFTSGANG DER AUSSCHÜSSE

§ 36 Anwendbare Bestimmungen

(1) 1Für den Geschäftsgang der Ausschüsse gelten die §§ 18 bis 35 

sinngemäß. 2Stadtratsmitglieder, die einem Ausschuss nicht an-

gehören, erhalten die Ladungen zu den Sitzungen nebst Tages-

ordnung nachrichtlich.

(2) ¹Mitglieder des Stadtrats können in der Sitzung eines Aus-

schusses, dem sie nicht angehören, nur als Zuhörende anwesend 

sein. ²Berät ein Ausschuss über den Antrag eines Stadtratsmit-

glieds, das diesem Ausschuss nicht angehört, so gibt der Aus-

schuss ihm Gelegenheit, seinen Antrag mündlich zu begründen. 
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³Satz 1 und 2 gelten für öffentliche und nichtöffentliche Sitzungen.

VI. Bekanntmachung von Satzungen und Verordnungen

§ 37	 Art der Bekanntmachung

Satzungen und Verordnungen werden durch Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Stadt amtlich bekannt gemacht.

C. Schlussbestimmungen

§ 38	Änderung der Geschäftsordnung

Vorstehende Geschäftsordnung kann durch Beschluss des Stadt-

rats geändert werden.

§ 39	Verteilung der Geschäftsordnung

¹Jedem Mitglied des Stadtrats ist ein Exemplar der Geschäftsord-

nung auszuhändigen. ²Im Übrigen liegt die Geschäftsordnung zur 

allgemeinen Einsicht in der Verwaltung der Stadt auf und wird 

auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht.

§ 40 Inkrafttreten

¹Diese Geschäftsordnung tritt mit Wirkung vom 12.05.2026 in 

Kraft. ²Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung vom 07.12.2021 au-

ßer Kraft. 
Hauzenberg, 12.05.2026

Rudolf Hirz, 1. Bürgermeister

Antragsfristen für Sitzungen
— 	Am 29.06. für die Sitzung des Bauausschusses am 13. Juli 2026

— 	Am 23.06. für die Sitzung des Stadtrates am 6. Juli 2026

Informationen aus dem Sitzungsdienst

Haupt- und Finanzausschuss,
Sitzung vom 10.03.2026

Haushaltsüberschreitung Beschaffung eines Containers
für Obdachlose - Sachgebiet 210; Deckungsbeschluss – 
einstimmig beschlossen

Auf der Haushaltsstelle 1.1100.9400 (Container Obdachlose) kam 

es im Jahr 2025 zu einer außerplanmäßigen Mittelüberschrei-

tung in Höhe von 16.741,10 €. Die Haushaltsstelle wurde auf-

grund der Beschaffung eines Containers für Obdachlose neu er-

öffnet.

Der Haupt- und Finanzausschuss beschloss, die Mittelbe-

reitstellung zur Deckung der außerplanmäßigen Ausgaben auf 

der Haushaltsstelle 1.1100.9400 in Höhe von 16.741,10 € von der 

HH-Stelle 1.1311.9450 zu genehmigen.

Haushaltsüberschreitungen im Sachgebiet 314; 
Deckungsbeschluss – einstimmig beschlossen

Nach Prüfung der Ausgaben des Jahres 2023 wurde ersichtlich, 

dass Haushaltsansätze überschritten wurden.

GS Hauzenberg Mensa, Nebenkosten

Für die Maßnahme GS Hauzenberg Mensa, Nebenkosten, muss-

ten zusätzliche Mittel in Höhe von 33.720,81 € bereitgestellt wer-

den. 

GS Germannsdorf Duschen, Baukosten

Für die Maßnahme GS Germannsdorf Duschen, Baukosten, muss-

ten zusätzliche Mittel in Höhe von 16.881,26 € bereitgestellt wer-

den. 

Stützmauer Staffelstraße, Nebenkosten

Für die Maßnahme Stützmauer Staffelstraße, Nebenkosten, 

mussten zusätzliche Mittel in Höhe von 18.199,21 € bereitge-

stellt werden. 

Der Haupt- und Finanzausschuss beschloss, die Mittelbe-

reitstellungen zur Deckung der überplanmäßigen Ausgaben für 

das Jahr 2025 zu genehmigen. 

Haushaltsüberschreitungen Umbau und Erweiterung 
Kindertagesstätte Fürsetzing - Sachgebiet 315;
Deckungsbeschluss – einstimmig beschlossen

Die Baumaßnahme Umbau und Erweiterung Kindertagesstätte 

Fürsetzing wurde im Jahr 2025 fertiggestellt. 

Der Haupt- und Finanzausschuss beschloss, die Mittelbe-

reitstellung zur Deckung der überplanmäßigen Ausgaben auf der 

Haushaltsstelle 1.4644.9450 in Höhe von 46.093,95 € von der 

Haushaltsstelle 1.4644.9490 (NK KITA Fürsetzing; Minderausga-

ben) zu genehmigen. 

Haushaltsüberschreitung Straßenbeleuchtung Unterhalt 
2025 - Sachgebiet 316; Deckungsbeschluss – einstimmig 
beschlossen

Die im Haushaltsjahr 2025 veranschlagten Mittel waren bei 

nachfolgender Haushaltsstelle nicht ausreichend:

Ende der Amtlichen Bekanntmachungen
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Haushaltsstelle 0.6709.5133

Haushaltsansatz:			     79.000,00 €

Rechnungsergebnis 2025:		    98.250,96 €

Überschreitung:			     19.250,96 €

Der Haupt- und Finanzausschuss beschloss, die genannte Mittel-

bereitstellung zur Deckung der überplanmäßigen Ausgaben auf 

der Haushaltsstelle 0.6709.5133 in Höhe von 19.250,96 € zu ge-

nehmigen.

Haushaltsüberschreitung Sachverständigerkosten
Finanzverwaltung - Sachgebiet 400; Deckungsbeschluss – 
einstimmig beschlossen

Auf der Haushaltsstelle 0.0300.6550 (Sachverständigenkosten Fi-

nanzverwaltung) kam es im Jahr 2025 zu einer überplanmäßigen 

Mittelüberschreitung in Höhe von 17.456,42 €. Es waren hier für 

die überörtliche Rechnungsprüfung 18.000 € eingeplant. 

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt, die Mittelbe-

reitstellung zur Deckung der überplanmäßigen Ausgaben auf der 

Haushaltsstelle 0.0300.6550 in Höhe von 17.456,42 € von den HH-

Stellen 0.8551.1311 und 0.9000.0616 (Mehreinnahmen) zu geneh-

migen.

Beratung des Vermögenshaushaltes für das Jahr 2026 – 
einstimmig beschlossen

Der Verwaltungshaushalt wurde nach der Sitzung vom 04.02.2026 

nochmals angepasst.

Er erhöht sich in Einnahmen und Ausgaben auf 34,09 Mio. € 

und die Zuführung zum Vermögenshaushalt steigt auf 2,97 Mio. €.

Von der Verwaltung wurde der Entwurf des Vermögens-

haushaltes 2026 ausgearbeitet.

Der Vermögenshaushalt beträgt gesamt etwa 18,80 Mio. € 

(Vorjahr 20,16 Mio. €). Das Investitionsvolumen, also ohne Einzel-

plan 9 und ohne Stiftungen, beträgt ca. 17,87 Mio. € (Vorjahr 19,35 

Mio. €).

Der Haupt- und Finanzausschuss beschloss, dem Stadtrat 

zu empfehlen, den Vermögenshaushalt 2026 in der überarbeiteten 

Form zu verabschieden.

Bauausschuss, Sitzung vom 14.04.2026

Änderung des Bebauungsplanes „Schachet-Steinwall“
mit Deckblatt Nr. 11; Abwägung und Satzungsbeschluss –
einstimmig beschlossen

Der Stadtrat der Stadt Hauzenberg hat am 15.09.2025 beschlossen, 

den Bebauungsplan „Schachet-Steinwall“ mit Deckblatt Nr. 11 zu 

ändern.

Unmittelbar betroffen sind die Grundstücke Flur-Nrn. 

156/41, 156/40 und 156/110 jeweils Gemarkung Hauzenberg. Ge-

plant ist die bestehende Garage auf der Flur-Nr. 156/41 Gemar-

kung Hauzenberg in Richtung Nordosten zu erweitern. Zugleich 

kann der Bebauungsplan somit an die tatsächlichen Gegebenhei-

ten angepasst werden.

Die Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgte mit Bekanntma-

chung im Amtsblatt vom 27.01.2026 in der Zeit vom 03.02.2026 bis 

06.03.2026, die Beteiligung der berührten Fachstellen mit Schrei-

ben/Email vom 03.02.2026 in der Zeit bis 06.03.2026.

Der Bauausschuss schloss sich den Abwägungsempfehlun-

gen der Verwaltung an und beschloss das Deckblatt Nr. 11 zum 

Bebauungsplan „Schachet-Steinwall“ als Satzung. 

Schulverbandsversammlung,
Sitzung vom 14.04.2026

Festsetzung einer Investitionsumlage für den Schulverband 
Hauzenberg – einstimmig beschlossen.

Der Schulverband Hauzenberg saniert die Mittelschule Hauzen-

berg in drei Bauabschnitten. In den nächsten Jahren sind hier Net-

tokosten in Höhe von ca. 3,43 Mio. € zu erwarten. 

Im Haushaltsplan 2026 soll daher eine Investitionsumlage 

in Höhe von 350.000 € vorgesehen werden. 

Die Schulverbandsversammlung beschloss, in der Haus-

haltssatzung 2026 eine Investitionsumlage festzusetzen, welche 

sich nach dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre der Schülerzahlen 

jeweils zum 01.10. eines Jahres berechnet.

Erlass der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für 
das Haushaltsjahr 2026 des Schulverbandes Hauzenberg –
einstimmig beschlossen.

Von der Verwaltung wurden die Haushaltssatzung und der Haus-

haltsplan für das Haushaltsjahr 2026 für den Schulverband 

Hauzenberg erarbeitet. Danach schließt der Gesamthaushalt mit 

6.619.780 € und liegt um 2.784.030 € oder 42 % über dem Vor-

jahreswert. Auf den Verwaltungshaushalt entfallen 2.325.530 € 

(+ 314.780 €), auf den Vermögenshaushalt 4.294.250 € (+ 

2.469.250 €). 

Um den Haushalt ausgleichen zu können, ist eine Kredit-

aufnahme in Höhe von 1.833.000 € notwendig. Aus dem Vorvor-

jahr ist noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 467.630 € 

vorhanden. Mit den enormen Sanierungsmaßnahmen steigt die 

Verschuldung bis Ende 2029 auf rund 6,25 Mio. € an. 

Generalsanierung Sportmittelschule Hauzenberg BA II + III; 
Vergabe Vollwärmeschutz – einstimmig beschlossen

Wirtschaftlichster Bieter: 

Malermeister Donaubauer GmbH, Thyrnau� 300.199,32 € 

Teuerster Bieter:� 511.608,21 €

Die Schulverbandsversammlung beschloss, den Auftrag 

über die Vollwärmeschutzarbeiten zur Generalsanierung der 

Sportmittelschule BA II+III in Höhe von 300.199,32 € an die Ma-

lermeister Donaubauer GmbH aus Thyrnau zu vergeben.

Generalsanierung Sportmittelschule Hauzenberg BA II + III; 
Vergabe Schreinerarbeiten –einstimmig beschlossen

Wirtschaftlichster Bieter: 

Schreinerei Leitner, Hauzenberg� 21.844,71 € (brutto)

Teuerster Bieter:� 31.831,07 € (brutto)

Die Schulverbandsversammlung beschloss, den Auftrag 

über die Schreinerarbeiten BA II zur Generalsanierung der 
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Sportmittelschule in Höhe von 21.844,71 

€ an die Schreinerei Leitner aus Hauzen-

berg zu vergeben.

Bauausschuss, Sitzung vom 
18.05.2026

Änderung des Bebauungsplanes 
„Winkelfeld“
mit Deckblatt Nr. 6; Abwägungen und 
erneute Beteiligung –
einstimmig beschlossen

Der Stadtrat hat am 04.04.2022 beschlos-

sen, den Bebauungsplan „Winkelfeld“ mit-

tels Deckblatt Nr. 6 zu ändern. Mit der Än-

derung sollen die Voraussetzungen für die 

Errichtung eines Getränkemarktes ge-

schaffen werden, der derzeit in Fürsetzing 

betrieben wird.

Nach der Öffentlichen Auslegung 

und Beteiligung der berührten Fachstellen 

beschloss der Bauausschuss in seiner Sit-

zung vom 15.05.2023 das Deckblatt Nr. 6 

zum Bebauungsplan „Winkelfeld“ als Sat-

zung. Der Satzungsbeschluss wurde jedoch 

noch nicht bekanntgemacht, da noch Ein-

tragungen von Grunddienstbarkeiten so-

wie auch die Grundstücksverhandlungen 

erfolgten. In der Zwischenzeit wurde sei-

tens Antragsteller die Flurnummer der 

Ausgleichsfläche geändert. 

Aufgrund dieser Änderung wurde 

der Satzungsbeschluss aufgehoben und die 

erneute öffentliche Auslegung sowie er-

neute Beteiligung der Träger öffentlicher 

Belange beschlossen.

Die erneute öffentliche Auslegung 

erfolgte mit Bekanntmachung im Amts-

blatt vom 03.09.2024 in der Zeit vom 

11.09.2024 bis 11.10.2024, die erneute Betei-

ligung der Träger Öffentlicher Belange mit 

Email vom 11.09.2024 in der Zeit bis 

11.10.2024.

Der Bauausschuss schloss sich den 

Abwägungsempfehlungen der Verwaltung 

an und beschloss die erneute öffentliche 

Auslegung und Beteiligung der Träger öf-

fentlicher Belange mit verkürzter Beteili-

gungsfrist nach § 4 a Abs. 3 BauGB.

Informationen

Veröffentlichung der 
Bodenrichtwertkarte
zum Stichtag 01.01.2026

Am 09.06.2026 werden vom Gutachteraus-

schuss die Bodenrichtwerte zum Stichtag 

01.01.2026 beschlossen. Hiermit weisen 

wir auf das Recht hin, von der Geschäfts-

stelle des Gutachterausschusses Auskunft 

über die Bodenrichtwerte zu erhalten.

Diese Bodenrichtwerte liegen gemäß 

§ 12 der Bayerischen Gutachterausschuss-

verordnung ab dem 30.06.2026 für einen 

Monat lang im Rathaus der Stadt Hauzen-

berg, Bauamt, Marktplatz 10, 94051 Hau-

zenberg während der allgemeinen Öff-

nungszeiten zur Einsicht aus.

Weichenstellung für die 
Wärmewende im Abteiland: 
Kommunale Wärmeplanung 
zeigt konkrete Massnahmen 
auf

Im Rahmen der jüngsten Beteiligtenver-

sammlung der ILE Abteiland stand das 

Handlungsfeld Energie im Mittelpunkt der 

Beratungen. Ein zentraler Programm-

punkt war die Vorstellung der Ergebnisse 

der kommunalen Wärmeplanung für die 

acht Mitgliedskommunen Breitenberg, 

Hauzenberg, Jandelsbrunn, Neureichenau, 

Obernzell, Sonnen, Thyrnau und Waldkir-

chen. Die Präsentation erfolgte durch Se-

bastian Weisz vom beauftragten Fachbüro 

Nigl & Mader. Für die Kommunen Unter-

griesbach und Wegscheid liegt die Pla-

nung bereits abgeschlossen vor.

Ziel der kommunalen Wärmepla-

nung ist es, konkrete Wege hin zu einer kli-

maneutralen, bezahlbaren und sicheren 

Wärmeversorgung für Haushalte, Unter-

nehmen und öffentliche Einrichtungen 

aufzuzeigen. Grundlage dafür bildete eine 

umfassende Bestandsanalyse von rund 

43.400 Gebäuden – einschließlich Neben-

gebäuden wie Garagen – sowie der vorhan-

denen Wärmeinfrastruktur. Darauf auf-

bauend wurden Potenziale für den ver-

stärkten Einsatz klimafreundlicher Wär-

mequellen ermittelt.

Die Analyse der eingesetzten Ener-

gieträger zeigt derzeit eine deutliche Do-

minanz fossiler Heizsysteme: 40,7 Prozent 

der Gebäude werden mit Öl beheizt, 20,2 

Prozent mit Erdgas. Biomasse kommt auf 

einen Anteil von 23,5 Prozent, gefolgt von 

Heizstrom (5,6 Prozent), Wärmepumpen 

(4,9 Prozent), Flüssiggas (3,0 Prozent) und 

Fernwärme (2,1 Prozent). Mit durchschnitt-

lich 7,11 Tonnen CO2 pro Einwohner und 

Jahr zeigt sich, dass private Haushalte mit 

53,3 Prozent den größten Anteil an den 

Emissionen tragen. Die verbleibenden 46,7 

Prozent sind vor allem auf Gewerbe und In-

dustrie zurückzuführen.

Die Teilnehmenden der Beteiligtenversammlung der ILE Abteiland – im Mittelpunkt standen aktuelle Ergebnisse 
zur kommunalen Wärmeplanung, Foto: © ILE Abteiland
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08.06. Wildkräuterspaziergang

 Mo, 18:00 – 19:30 Uhr, 1 ×

10.06. Fatburner Workout

 Mi, 17:45 – 18:45 Uhr, 6 ×

10.06. Bauch – Beine – Po

 Mi, 19:00 – 20:00 Uhr, 6 ×

16.06. Besser fotografieren statt knipsen – 

 mit Exkursion

 Di, 18:30 – 20:30 Uhr, 7 ×

Info und Anmeldung gerne unter

Tel. 08586 5798 – vhs Außenstelle Hauzenberg, Astrid Veit, 

oder per E-Mail: info-hauzenberg@vhs-passau.de
Die genaue Kursbeschreibung finden Sie auch auf unserer 

Homepage:

www.vhs-passau.de

hauzenberG kurse Juni

In einer umfassenden Potenzialanalyse wurden verschiedene 

Versorgungsoptionen hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit und Rele-

vanz bewertet. Daraus leiten sich konkrete Maßnahmen ab, mit de-

nen die Treibhausgasemissionen schrittweise reduziert werden 

können. Als zentrale Stellschraube wurde insbesondere die energe-

tische Sanierung und Effizienzsteigerung von Gebäuden identifi-

ziert.

In einem nächsten Schritt werden die detaillierten Ergebnis-

se für jede einzelne Kommune den jeweiligen Gemeinde-, Markt- 

und Stadträten vorgestellt und im Anschluss veröffentlicht. Eine 

erste zusammenfassende Übersicht für alle acht Kommunen ist be-

reits jetzt online unter www.abteiland.de/downloads abrufbar. Dort 

steht auch ein Förderwegweiser zur Verfügung, der die wichtigsten 

Zuschüsse und Finanzierungsmöglichkeiten im Überblick zusam-

menfasst und Bürgerinnen und Bürgern eine erste Orientierung bie-

tet.

Die kommunale Wärmeplanung erfolgt auf Grundlage des 

Wärmeplanungsgesetzes, das alle Städte und Gemeinden in 

Deutschland zur systematischen Analyse ihrer Wärmeversorgung 

verpflichtet. Das Projekt wird mit 90 Prozent durch den Bund ge-

fördert und federführend von der Kommune Jandelsbrunn koordi-

niert.

Im weiteren Verlauf der Sitzung stellte Matthias Obermeier, 

zuständig für das Handlungsfeld Energie, die Möglichkeiten eines 

kommunalen Energiemanagementsystems vor. Dieses unterstützt 

Kommunen dabei, Energieverbräuche in eigenen Liegenschaften 

systematisch zu erfassen, zu überwachen und gezielt zu optimieren.

Darüber hinaus berichtete Obermeier über den aktuellen 

Stand des Kleinprojekts „KlimaKids Abteiland“. Insgesamt elf Schu-

len und Kindergärten beteiligen sich an dem Programm, bei dem 

erfahrene Waldpädagogen und Umweltingenieure altersgerecht 

Wissen zu Klima- und Umweltthemen vermitteln.

Zum Abschluss der Versammlung bedankte sich der stellver-

tretende ILE Vorsitzende und Bürgermeister von Jandelsbrunn, Ro-

land Freund, bei Ludwig Prügl, der im Zuge der Kommunalwahl aus 

dem Amt des Bürgermeisters ausscheidet, für die stets vertrauens-

volle und konstruktive Zusammenarbeit und überreichte ihm als 

Zeichen der Anerkennung einen Präsentkorb.

A C H T U N G ,  A C H T U N G ,
K L E I N E  K Ü N S T L E R ! 

der kasperl braucht
eure hilfe!

Für unsere Picknick-Kasperltheater am 

06.08.2026 und am 08.09.2026 sucht er je-

weils die allerlustigsten, spannendsten und 

buntesten Bilder für seine Plakate, die wir 

in Kindergärten und Grundschulen auf-

hängen. Das Stück am 06.08.2026 heißt: 

„Kasperl und die Räuber“ und am  

08.09.2026 „Kasperl hilft der Polizei“

Unter allen Bildern wird für jedes Theater eines ausgelost 

- und die Gewinner dürfen mit Geschwistern und Eltern 

gratis ins Kasperltheater kommen! Dein Bild ziert dann 

das Plakat! 

Einsendeschluss: 15.06.2026

Abgabe im Tourismusbüro oder einfach in den Briefkas-

ten am Rathaus werfen! Name und Anschrift nicht ver-

gessen! 

Also: Stifte raus, losgemalt und zeigt uns Eure Meis-

terwerke!
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AOK
Posthalterweg 7
Telefon: 0 85 86 - 96 87-18
Mo+Di: 	 8:30 – 16:30 Uhr
Mi+ Fr:	 8:30 – 13:00 Uhr
Do:	 8.30 – 17.30 Uhr 

Bauhof Jahrdorf
Industriestraße 9
Telefon: 0 85 86 - 3055
Telefax: 0 85 86 - 30-155
Wasserwart: 0 171 - 7 37 43 32

Bayerisches Rotes Kreuz
• Ambulante Pflege • Hilfe für Angehö-
rige • Essen auf Rädern • Hausnotruf 

• Seniorenreisen • Erste Hilfe-Kurse 
jeden letzten Samstag im Monat
Florianstraße 5
Telefon: 0 85 86 - 970-93
Mobil: 0 176 - 10 22 20 44

Beratungs- und 
Begegnungstermin der 
Bayer. Blinden- und 
Sehbehindertenbundes e.V. 
Jeden letzten Samstag im Monat 
13.00–16:00 Uhr, Gasthaus Falkner
Leitung: Marlies Petri
Telefon: 0 85 84 - 9 89 75 75

Brennpunkt –
offener Jugendtreff
Pfarrstraße 3
Leitung: Jugendpflegerin
Martina Schwarz, Tel. 0 171-9 71 37 07
Di: offener Mädchentreff ab 11 Jahre
von 15:30 – 19:00 Uhr
Mi: offener Jugendtreff für alle
Jugendliche ab 12 Jahre
von 15:30 – 20:00 Uhr

Caritas
Eckhofkeller 6
Ambulante Pflege • Hausnotruf • Essen 
auf Rädern • Kranken-Pflegekurse 
Telefon: 0 85 86 - 97 60 33-31 
Fachstelle für pflegende Angehörige: 
Beratung und Entlastung Pflegender
Telefon: 0 85 86 - 97 60 33-35
Allgemeine Sozialberatung
Telefon 08 51 - 50 18-105

Hallenbad Hauzenberg 
(Eckmühlstr. 28)
Das Hallenbad ist während der
Sommermonate gechlossen!

Kfz-Zulassungstelle/
führerscheinstelle 
Bahnhofstraße 18
Mo–Do: 	 07:30 – 12:00 Uhr
	 13:00 – 15:30 Uhr 
Fr: 	 07:30 – 11:30 Uhr
Tel: 08 51 - 397-4722

Kreismusikschule 
Telefon: 0 85 86 - 9 10 47

Rathaus Hauzenberg
Marktplatz 10
Tel.: 0 85 86 - 30-0, 
Fax: 0 85 86 - 30-120
E-Mail: stadtinfo@hauzenberg.de

Öffnungszeiten:
Mo – Fr 		  8.00 – 12.00 Uhr
Mo, Di + Do 		  13.00 – 16.00 Uhr
Mi + Fr  nachmittags geschlossen

Wertstoffhof
Steinmetzstraße 6, Tel: 0 85 86 - 64 08
Es gelten die Öffnungszeiten der Sommerzeit:
Di, Mi, Fr:	 9.00 – 17.00 Uhr
Sa 	 9.00 – 14.00 Uhr

Wochenmarkt
Jeden Dienstag, 7:00 – 12:00 Uhr
Zentrum Hauzenberg

Gesundheitsamt Passau – 
Sozialer Beratungsdienst
Tel. 08 51 - 397-800 oder -841

Beratungsstelle der Lebens- 
hilfe Passau für Menschen
mit Behinderung e.V.
Telefon: 08 51 - 9 49 94-710

Beratung für Waldbesitzer
Förster Florian Hofinger
Sprechzeiten: Mo 9.00 – 12.00 Uhr,
Rathaus, Zimmer-Nr. 2.02
Außerhalb der Sprechzeiten
telefonisch 0 85 86 - 3090 oder
Mobil +49(0)162 - 1 31 60 70

Polizeiinspektion
Langfeld 1 (Gewerbegebiet Eben)
Telefon: 0 85 86 - 9 60 50

Postagentur – Filiale 
Hauzenberg
Pfarrer-Zellbeck-Weg 4
Mo–Fr: 	 08:00 – 18.00 Uhr
Sa: 	 07:30 – 13:00 Uhr 
Telefon: 0 85 86/97 62 66 14

f Ländlicher Familiendienst 
Diözese Passau
Leitung Maria Eder
Tel. 0 85 92 - 18 88 
Mobil: 0 160 -4 53 24 12

t TÜV-Prüfstelle 
Fritz-Weidinger-Straße 38
Mi + Do: 	08:00–12:00 Uhr u. 13:00–17:00 Uhr
Fr: 	 08:00–12:00 Uhr u. 13:00–16:00 Uhr
Telefon: 0 85 86 - 9 15 57

s Stadtbücherei Hauzenberg
Marktplatz 10, Tel.: 0 85 86 - 3080
Mo	 16:00 – 18:30 Uhr
Mi + Fr	 14:30 – 17:00 Uhr
Sa	 10:00 – 11:30 Uhr
E-Mail: buecherei@hauzenberg.de

Kusserstraße 2  •  94051 Hauzenberg
Mobil:   0160 91087593
E-Mail: tagespflege-hauzenberger-gmoa@caritas-pa-la.de
Öffnungszeiten: Mo – Fr    8:30 – 16:30 Uhr

Eröffnung am 01.02.2026

Caritas Tagespflege
Hauzenberger Gmoa
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